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EDITORIAL 

Wieder ist es spät in der Nacht als 
wir endlich die LUFTPUMPE 
fertiggestellt haben. Mit mehr 
Aktiven ging's halt besser. Aber 
keine Angst, auch so wird's noch 
lange mit der LUFTPUMPE wei- 
tergehen. Die Dezember-Ausgabe 
ist die letzte im 5. Jahrgang, und 
im März 1983 feiern wir unser 
Bjähriges Bestehen. 
Der Dezember ist ja nun schwer- 
punktmäßig ziemlich naß, und 
deshalb haben wir einen Schwer- 
punkt ausgewählt der als Aus- 
gleich schwerpunktmäig trocken 
ist. Er ist besonders interessant 
natürlich für behinderte Studen- 
ten und solche, die es werden 
wollen, aber im Bereichen wie 
Pflegegeld, da ist er interessant 
für alle. 

Wir haben uns mal für einen 
solchen Schwerpunkt entschie- 

den, weil es gerade in Zeiten 
massiver Streichungen nötig ist, 
über seine Recht genau infor- 
miert zu sein, Birgit Rothenber- 
ger hat sich in das Thema gekniet 
und den Schwerpunkt zusam- 
mengestellt. 

Sicher ist er nicht leicht zu lesen, 
weil eben juristischen Inhalts, 
aber trotzdem wichtig - meinen 
wir. Kniet euch also auch rein. 

Dennoch ist diese Ausgabe der 
LUFTPUMPE keine trockene 
Ausgabe, denn es gibt genügend 
Buntes und Allzubuntes im 
übrigen Teil. 

Wir hoffen, die LUFTPUMPE 
gefällt euch auch dieses Mal und 
wünschen euch ein paar schöne 
Festtage, was immer ihr Anlaß 
euch auch bedeutet. 

IMPRESSUM 

Anschrift: 
LUFTPUMPE 
Zeitung zur Emanzipation 
Behinderter und Nicht-ßehinderter 

Gesamtauflage ca. 6000 

Regionalredaktion Köln 
Pohlmannstr. 13, 5000 Köln 60 

Herausgeber und Verlag: 

Verein zur Förderung der 
Emanzipation und Integration 
Behinderter e.V. 
Pohlmannstr, 13 
5000 Köln 60 

Einzelpreis je Heft: DM 1,50 

Katherina Dohring 0221/856518 
C,F. Ingenmey IKalle) 0221/437404 
Wolfram Jakob 
Klaus Kirberg 
Marlene Kirberg 
Rainer Laux 
Lothar Sandfort 
Phillipp Ulmer 
Ursula Wasel 

02203/12153 
0221/7122780 
0221/7122780 
0221/409073 
02246/3628 

0221/714871 
02246/3628 

Abopreis jahrlich: DM 16,00 
Die Umsatzsteuer ist im Preis enthaP 
ten 
IFür Mitglieder ist der Betrag der 
Zeitung im Mitgliedsbeitrag enthal 
ten) 

Gültig ist die Anzeigenpreisliste 4 A 
Anze igenredaktion: 
Klaus Kirberg, Wolfram Jakob 

Erscheinungsweise; monatlich 11 mal im Jahr 
(Doppelausgabe Juli/August) 

Verantwortlich im Sinne des Presse- 
rechts: 
Lothar Sandforl C.F. Ingenmey 
Geberstr 44 Neuenhöfer Allee 104 
5204 Lohmar ^ 5000 Köln 41 

Regionalredaktion Rhein/Main; 
Silvia Sernau, Spessartstr. 8. 
6000 Frankfurl/M. 60 

Jürgen Iversen 
Marina Leiß 
Stefan Lux 
Wolfram Porsch 
Silvia Sernau 

0611/6661296 
0611/454707 
0611/596653 
0611/454707 
0611/497596 

Regionalredaktion Berlin 
Sybelstr. 52, lOOO Berlin 12 

Ursula Baesler 030/3231483 
Götz D. Hochlcid 030/4342117 
Martin Marquard 030/7865108 

Regionalredaklion München 
c/o VIF, Herzog-Wilhelm—Str.16 
8000 München 2 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
stellen nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion dar. 

Layout: Abo-Vertrieb: 
Uschi Wasel Phillip Ulmer 

Druck: 
Rhode/Stankowsky, Köln 

Alle Rechte Vorbehalten 

Günter Allstädi 
Irene Bauer 
Ilse Busse 
Claus Fussek 
Marie L. KalchschmkJt 
Anneliese Mayer 
Werner 'Müller 
Inge Plangger 
Michale Simon 
Werner Spring 
Michael Swatschek 

089/3592803 
089/484661 

089/3004605 
089/591934 

089/8415565 
089/4310176 
089/1572181 

089/835451 
089/301237 
089/303148 

089/5380444 

2 



Schwerpunkt 

STUDIEREN UND ÜBERLEBEN 

Auf der Fachtagung des Deut- 
schen Studentenwerkes "Körper- 
behinderte und Studium" in 
Bonn sprach Herr MinDir. Dr. 
Boning am 11.11.82 das Gruß- 
wort des Bundesministers für Bil- 
dung und Wissenschaft. 

Er stellte dabei unter anderem 
fest, daß das gemeinsame Stu- 
dium von Nichtbehinderten und 
Behinderten sein Positives auch 
darin hat, daß diejenigen (Nicht- 
behinderten), denen es besser 
gehe, z.B. finanziell und in punk- 
to Mobilität, sehen könnten, un- 
ter wieviel größeren Mühen die 
anderen (Behinderten) ihr Studi- 
um durchführen müßten. Das 
sollte den Nichtbehinderten hel- 
fen, ihre eigenen Probleme zu 
relativieren , und ihnen zeigen, 
wie wenig Grund sie selbst doch 
zum Jammern hätten. So MinDir. 

■ Dr. Böning (frei zitiert, aber 
nicht zu frei). Auch nach mehr- 
maligem kritischen Rückfragen 
wollte er von dieser Überzeugung 
nicht lassen. 

Auch wenn ich weder das "Posi- 
tiv" noch die Konsequenzen, die 
nichtbehinderte Studenten zie- 
hen sollen, teile, muß ich doch 
anerkennen, daß unser Bundes- 
minister für Bildung und Wissen- 
schaft weiß, daß die Studienfi- 
nanzierung bzw. die Finanzie- 
rung des Lebensunterhaltes für 
behinderte Studenten mit "gros- 
sen Mühen” verbunden ist. 

Dies zeigt auch der Vortrag über 
das "Bundessozialhilfegesetz 
(BSHG) und die behinderten Stu- 
denten" der Frau J.Nöldecke 
vom DPWV, den ich verwandt 
habe. Außerdem habe ich häufig 
die Rechtslexika und Rechtstips 
der Behindertenkalender zu Hilfe 
gezogen. 

Ich habe versucht, die Abhängig- 
keit behinderter Studenten von 
verschiedenen Gesetzen zur Fi- 
nanzierung von Leben und Stu- 
dium - und die Möglichkeiten, 
die darin liegen - möglichst klar 
aufzuteilen.. 

Bei meinen Ausführungen bin ich 
immer von der Situation eines 
behinderten Studenten ausgegan- 
gen, der außerhalb des Eltern- 
hauses und außerhalb von Ein- 
richtungen lebt und kein Ein- 
kommen hat. 

DAS BUNDESAUSBILDUNGS- 
FÖRDERUNGSGESETZ 

BAföG 

In der Regel ist jeder Student, al- 
so auch der behinderte, BAföG- 
berechtigt. (Vorrangig sind dabei 
z.B. Leistungen nach dem Bu'n- 
desversorgungsgesetz bei Kindern 
von Kriegsopfern bzw. bei Bun- 
deswehrgeschädigten und bei Be- 
hinderten mit nachgewiesenen 
I mpfschäden) 

Die Abwicklung des BAföG-An- 
träges geschieht - Jahr für Jahr - 
wie bei allen Studenten. Berück- 
sichtigt wird ein "Steuerfrei- 
betrag" .(Nach §33 EStG) unter 
Vorlage des Schwerbehinderten- 
ausweises bei der Einkommens- 
berechnung der Eltern. Dies gilt 
für alle schwerbehinderten Fami- 
lienmitglieder und wird ebenfalls 
bei der BAföG-Berechnung nicht- 
behinderter Geschwister berück- 
sichtigt. (Quelle- Elemente 39, 
Mai 1981) 

Das BAföG trägt - nach Aussage 
der Bundesregierung vom 15.7. 
80 - behinderungsbedingten Ver- 
zögerungen im Studienverlauf 

und bei Überschreitung der För- 
derungshöchstdauer Rechnung. 

Die Vorlage der Eignungsbeschei- 
nigung nach §48 BAföG kann zu 
einem späteren, als dem für die 
übrigen Auszubildenden vorge- 
schriebenen Zeitpunkt zugelassen 
werden. 

Aus Deutscher Bundestag 
Drucksache 8/4401: 
" tm übrigen wird behinderungs- 
bedingten Verzögerungen des 
Studiums auch schon vor dem 
Ende der Förderungsdauer da- 
durch Rechnung getragen, daß 
die Vorlage der Eignungsbeschei- 
nigung nach §48 BAföG zu ei- 
nem späteren als dem für die 
übrigen Auszubildenden vorge- 
schriebenen Zeitpunkt zugelassen 
werden kann (§48 Abs.2 
BAföG)." 

Diese Eignungsbescheinigung 
wird zur Halbzeit des Studiums, 
also meist nach dem 3-/4. Seme- 
ster, verlangt. Sie bescheinigt ein 
ordnungsgemäßes Studium und 
setzt die bis dahin vorgeschriebe- 
ne Zwischenprüfung, Scheine 
und andere Leistungsnachweise 
voraus. 

Aus Dt. Bundestag, Drcuksache 
8/4401: 
"Ist eine Behinderung des Auszu- 
bildenden ursächlich dafür, daß 
er die für sein Studienfach gel- 
tende Förderungshöchstdauer 
überschreitet, so stellt dies einen 
schwerwiegenden Grund im Sin- 
ne von §15 Abs 3 Nr. 1 des  
BAföG dar, der die Leistung von 
Ausbildungsförderung für eine 
angemessene Zeit über die Förde- 
rungshöchstdauer hinaus recht- 
fertigt. Dabei ist als angemessen 
die Zeit anzusehen, die dem auf- 
grund der Behinderung entstan- 
denen Zeitverlust entspricht." 

Diese Möglichkeiten sind ge- 
dacht, um "Benachteiligungen 
gegenüber nichtbehinderten Stu- 
dierenden" förderungsrechtlich 
bei Berücksichtigung der "Beson- 



Schwerpunkt 

derheiten des Einzelfalles'' auszu- 
gleichen. 

Das bedeutet für die Praxis: Die 
Vorlage des Schwerbehinderten- 
ausweises reicht in der Regel 
nicht aus. Der behinderte Stu- 
dent muß individuell nachweisen, 
um welchen Zeitraum sich sein 
Studium verzögert hat und daß 
seine Behinderung diese Verzöge- 
rung verursacht hat. (Die glauben 
einem vieles! Tip vom Tipper). 

Behinderungsbedingte Verzöge- 
rungen können sein: 
- gesundheitliche Faktoren, die 
die Arbeitszeit am Tag beschrän- 
ken, z.B. wenn jemand nur zeit- 
lich begrenzt sitzen kann und 
dann zur Entlastung liegen muß, 
- organisatorische Faktoren z.B. 
Vorleser hat unzuverlässig gear- 
beitet, Bücher stehen zu kurz 
zur Verfügung. 

- bauliche Hindernisse, z.B. an 
der Hochschule, dadurch unre- 
gelmäßige Teil nahm emöglichkeit, 
oder kein Praktikumsplatz 

krankheitsbedingt Unterbre- 
chung ohne Urlaubssemester 
- krankheitsbedingte Unterbre- 
chung mit Urlaubssemester und 
notwendiger Einarbeitungszeit 
danach; Prüfung verschieben 
- außergewöhnlicher Pflegeauf- 
wand 
- verlängerte Abschlußarbeit 
- "Arbeitsunfähigkeit" aufgrund 
defekter Hilfmittel (Rollstuhl, 
Auto, Fernsehlesegerät), wenn 
man die zuständigen Träger auf 
die Mißstände und mögliche Stu- 
dienverzögerung hingewiesen hat. 
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Der Darlehensanteil im BAföG 
beträgt z.Zt. 150,- DM. Das sind 
durchschnittlich 9000,- DM 
Schulden nach Abschluß des Stu- 
diums. Bei längerer Studiendauer 
- wie oft bei behinderten Studen- 
ten noch ein paar Tausend Mark 
mehr. 

Für das WS 83/84 ist die Umstel- 
lung auf Volldarlehn geplant, 
und nur die Begabten und die 
Elite sollen gefördert werden. 

Aus Neue DOS - ASTA Dort- 
mund November 82- 
"Das Studenten-BAföG wird auf 
Darlehnsbasis umgestellt mit ei- 
ner Neugestaltung der RQck- 
zahlungsbedingungen. Die Neure- 
gelung erfolgt ab WS 83/84." 
(Lambsdorff-Papier, so in das Re- 
gierungsprogramm übernommen) 
(Wie dieser behinderte G raf wohl 
sein Studium finanziert hat? Fra- 

ge vom T ipper.) 

Aus Neue DOS -ASTA Dort- 
mund November 82: 
"dpa, 18.10.82/Die Hochschule 
wurde überlastet und die Förde- 
rung der Begabten und der Elite 
wurde vernachlässigt. ...Die CDU 
bekennt sich uneingeschränkt 
zur Förderung der Elite. In der 
wissenschaftlichen Abteilung 
sollte ein Qualifikationsstudium 
für Hochbegabte auf dem normal 
abgeschlossenen Grundstudium 
aufbauen." Hamburger Parteitag 
CDU 

BEHINDERTE STUDENTEN 
UND der NOTWENDIGE 

LEBENSUNTERHALT 
Ein Leben zwischen BAföG 

und Regelsatz 

Behinderte Studenten sind vor 
dem Gesetz vorrangig Studenten- 
ais Studenten sind sie BAföG-be- 
rechtigt. 

111 BAföG- I.Der Umfang der 
Ausbildungsförderung. (1) Aus- 
bitdungsförderung wird für den 
Lebensunterhalt und die Ausbil- 
dung geleistet (Bedarf). 

Dieser Bedarf setzt sich z.B. 
bei einem selbständig woh nenden 
Studenten aus dem "Grundbe- 
darf" (ca,700 DM), der "Fami- 
lienheimfahrt" (Nicht pauscha- 
liert) und den ”lnternats-/Unter- 
kunftskosten" (60 DM) zusam- 
men. Der Gesamtbedarf liegt also 
bei ca. 760,- DM. 

Der behinderte Stdent als "nach- 
rangig" Behinderter ("besondere 
Härte" bei der Hilfe zum Lebens- 
unterhalt im BSHG!) hat "behin- 
derungsbedingte Mehrkosten", 
einen Mehrbedarf. Diesem Mehr- 
bedarf für Lebensunterhalt und 
Ausbildung trägt das BSHG 
auch (formal) Rechnung- 
Der behinderungsbedingte Stu- 
dienmehrbedarf wird von der 
Eingliederungshilfe getragen und 
in der H ilfe zum Lebensunterhalt 
wird von einem "Mehrbedarf" 
gesprochen. 

Nach § 23 Abs. 3 BSHG ist für 
behinderte Studierende, denen 
Hilfe zur Ausbildung gewährt 
wird, ein "Mehrbedarf von 4o 
vom Hundert des maßgeblichen 
Regelsatzes anzu erkennen, so- 
weit nicht im Einzelfall ein ab- 
weichender Bedarf besteht." 

In diesem Zusammenhang ist es 
wichtig zu wissen, zur Deckung 
welcher Bedürfnisse der Mehr- 
bedarfszuschlag bestimmt ist. Hi 
Hierzu finden sich Ausführungen 
in der Schrift "Inhalt und Be- 
messung des gesetzlichen Mehr- 
bedarfs nach dem BSHG" des 
Deutschen Vereins für öffent- 
liche und private Fürsorge (Heft 
55 der Kleinen Schriftenreihe). 
Danach soll der Mehrbedarf ei- 
nen ausbitdungsbedingten zusätz- 
lichen Bedarf des Behinderten an 
laufendem Lebensunterhalt dek- 
ken. Der Bedarf wird bestimmt 

 > 
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durch die Art der Ausbildung 
und die Art und Schwere der Be- 
hinderung. Ähnlich wie beim 
Mehrbedarf für erwerbstätige Hü- 
feempfänger ist demnach an ei- 
nen zusätzlichen Bedarf an Er- 
nährung, Körperpflege, Instand- 
haltung von Kleidung, von 
Wäsche und Schuhen und bei den 
Bedürfnissen des täglichen Le- 
bens (vgl. Taschengeld) gedacht. 
Die Bemessung der Höhe des ge- 
setzlichen Mehrbedarfs muß nach 
den Feststellungen des Deut- 
schen Vereins darauf ausgerichtet 
sein, behinderte Auszubildende 
zur Aufnahme und zum Durch- 
halten der Ausbildung anzuhal- 
ten und damit ihren Willen zur 
Selbsthilfe zu stützen. (S. 65 i.V.. 
mit 16 und 66 der gen. Schrift 

Regdsätzr [i*ch S 22 BSHG Starid 1.1. 1982 

AMMWchcMr •uj tf *.« 4 . EarreeiwUi 1-i 4-11 U ■« M-Jl »«a ^ DMiuiiKhcti DM«a OMari 
B idcn-Wofttem bc r g 
Biyem 

(MMde»lrcgvls.4U£f 
Bmnen 
Hwnhurg 

153 221 255 306 272 

Nic4cT«aüi«en 
Nonkrtkci D-n 
RhcinUnd-Ptkb 
Hdctuibdni 
MMcvibeirkg 

(Wal) 

sai 
VW 
V44 
540 
358 
358 
540 
3» 
336 
554 
345 

t4X 215 
155 22) 
155 224 
155 221 
152 219 
152 220 
153 22! 
131 21» 
151 
ISO 

218 
217 

246 
255 
25* 
255 
253 
254 
255 
252 
252 
251 

295 
306 
310 
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306 
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301 

155 224 259 311 

262 
272 
275 
272 
270 
270 
272 
269 
269 
267 
276 

ZtiBthiifl fir iu PtnorgMatn. U1W2 

Die Regelsätze basieren auf ei- 
nem sogen. "Warenkorb", der 
1970 von Personen, "die ein 
mehrfaches dieser Regelsätze ver- 
dienen", zusammengestellt wur- 
de. (J. Roth, Armut in der Bun- 
desrepublik, Hamburg 1979, S. 
223). 

Die Regelsätze sind in den letz- 
ten Jahren erhöht worden, je- 
doch wesentlich geringer als die 

Es scheint also gesetzlich unbe- 
stritten, daß ein behinderter Stu- 
dent auch beim laufenden Le- 
bensunterhalt zusätzliche Kosten 
im Vergleich zum nichtbehinder- 
ten Studenten hat. Auffallend ist 
aber, daß in der Regel nqj^ ein 
rollstuhlfahrender Student mit 
oft extrem hoher Miete in den 
"Genuß" ergänzender Hilfe zum 
Lebensunterhalt kommt. Ein 
blinder Student z.B. dem dieser 
Bedarf am laufenden Lebensun- 
terhalt ja nicht abgesprochen 
wird, bleibt bei den Bedarfsrech- 
nungen des Sozialamtes in der 
Regel unter seinem BAföG-Be- 
darf, den er als Einkommen voll 
einsetzen muß. (Von diesem BA 
föG-Bedarf behaupten viele 
nichtbehinderte Studenten, 
kaum leben zu können.) 

Das Sozialamt berechnet den 
notwendigen Lebensunterhalt 
nach Regelsätzen.' 

Lebenshaltungskosten gestiegen 
sind. Das meinte auch der Verein 
für öffentliche und private Für- 
sorge, als er Ende 1980 eine 25% 
Erhöhung des Regelsatzes für 
notwendig hielt. 

So benutzt also der behinderte S 
Student seinen 40%igen Mehrbe- 
darf (vom Regelsatz), um über- 
haupt erst einmal das Lebensnot- 
wendigste zu finanzieren, d.h. er 
gleicht mit demMehrbedarf nicht 

erfolgte notwendige Regelsatzer- 
höhungen aus. Lebensunterhalt 
in dieser Höhe würde auch ein 
nicht stud ierender, nichtbehinder- 
ter Sozialhilfeempfänger brau- 
chen.) 

Von einem "Mehrbedarf", der 
eigentlich gezahlt wird, um den 
ausbildungs- und behinderungs- 
bedingten zusätzlichen Bedarf an 
Ernährung, Körperpflege usw. zu 
decken, bleibt nichts übrig. So- 
mit bleibt da auch nichts, was 
die "behinderten Auszubilden- 
den zur Aufnahme und zum 
Durchhalten der Ausbildung an- 
halten und damit ihren Willen 
zur Selbsthilfe stützen" kann. 

Daß vom Warenkorb wohl keiner 
leben kann, geschweige denn 
studieren, sieht wohl jeder ein. 

Die behinderten Studenten sind 
verpflichtet, ihr gesamtes Ein- 
kommen - den BAföG-Gesamt- 
bedarf inklusive 150 DM Dar- 
lehen - im Rahmen der Hilfe 
zum Lebensunterhalt für den 
notwendigen Lebensunterhalt 
einzusetzen, also auch den Teil 
des BAföG, der für die Ausbil- 
dung gezahlt wird, für Papier, Bü- 
cher, Fotokopien, Skripte, die 
Fahrt zur Hochschule etc. Der 
Einsatz des gesamten Einkom- 
mens samt des Ausbildungsan- 
teils verschärft die Situatuion zu- 
sätzlich, 

Das BSHG sieht vor, daß bei Be- 
sonderheiten des Einzelfalles Lei- 
stungen auch abweichend von 
Regelsätzen geleistet werden 
können, ebenso wie beim Mehr- 
bedarf ein abweichender Bedarf 

 ^ 

Behindertenfahrzeuge 
Helmut Jelschen 

Am Delf 41/59 • Tel. 04403-5404 
D-2903 Bad Zwischenahn 

5 



Schweipunkt 

bestehen kann. Beides sollte 
rechtlich (oder gerichtlich) ge- 
klärt werden, ebenso wie die 
Rechtmäßigkeit des Einsatzes des 
ausbildungsgebundenen Anteils 
des BAföG für den Lebensunter- 
halt (zumindest nach den Bestim- 
mungen des BAFÖG). 

Ich hoffe aber, daß an diesem 
Beispiel auch deutlich geworden 
ist, wie unzureichend die beste- 
henden Regelsätze den wirk- 
lichen Lebensunterhalt decken. 

DIE HILFE ZUM 
LEBENSUNTERHALT (HZL) 

NACH DEM BSHG 

Der notwendige Lebensunterhalt 
umfaßt in der Sozialhilfe vor al- 
lem die Kosten der Ernährung, 
der Unterkunft, der_ Kleidung, 
der Körperpflege, Hausrat, Hei- 
zung und persönliche Bedürfnisse 
des täglichen Lebens. 

"Auszubildende, deren Ausbil- 
dung im Rahmen des BAföG 
oder des Arbeitsförderungsgeset- 
zes dem Grunde nach förderungs- 
fähig ist, haben keinen Anspruch 
auf Hilfe zum Lebensunterhalt. 
In besonderen Härtefällen kann 
Hilfe zum Lebensunterhalt ge- 
währt werden." 

Heute, 8 Monate später, Ist im- 
mer noch nicht überall geklärt, 
ob eine Behinderung einen "be- 
sonderen Härtefall" darstellt. Zu 
einer Auszahlung bei den geklär- 
ten Ansprüchen von ergänzender 
Hilfe zum Lebensunterhalt ist es, 
soweit mir bekannt, erst bei ei- 
nem behinderten Studenten der 
Universität Dortmund gekom- 
men. 

§21 (1) BSHG: Hilfe zum Le- 
bensunterhalt kann durch lau- 
fende und einmalige Leistungen 
gewährt werden. 

Ergänzende HZL kann beantragt 
werden, soweit die BAföG-Lei- 
stung zur Deckung des notwendi- 
gen Lebensunterhaltes nicht aus- 
reicht. Das Sozialamt kann als 
"vorleistungspflichtiger T räger" 
aufgefordert werden, den ge- 
samten notwendigen Lebensun- 
terhalt zu decken, wenn die 
Weiterzahlung von BAföG über 
die Förderungshöchstdauer hin- 
aus abgelehnt wurde bzw. noch 
nicht geklärt ist. 

Seit dem 2. Haushaltsstrukturge- 
setz ist der Lebensunterhalt aus- 
serhalb von Einrichtungen nicht 
mehr Teil der Eingliederungshilfe 
In den Einstellungsbescheiden 
der Hilfe zum Lebensunterhalt 
durch den überörtlichen Träger 
stand: "Wenden Sie sich bitte an 
das örtliche Sozialamt." Für Aus- 
zubildenden trifft der § 26 eine 
Sonderregelung: 

§23 BSHG: Mehrbedarf 
(3) Für Behinderte, die das 15 
Lebensjahr vollendet haben und 
denen Eingliederungshilfe nach § 
40 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 gewährt 
wird, ist ein Mehrbedarf von vier- 
zig vom Hundert des maßgeben- 
den Regelsatzes anzuerkennen, 
soweit nicht im Einzelfall ein ab- 
weichender Bedarf besteht. Satz 
1 kann auch nach Beendigung 
der in § 40 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 ge- 
nannten Maßnahme während ei- 

Laufende Leistungen zur HZL: 

§22 BSHG: Regelbedarf 
(1) Laufende Leistungen zum 
Lebensunterhalt außerhalb von 
Anstalten, Heimen und gleichar- 
tigen Einrichtungen werden nach 
Regelsätzen gewährt. Sie sind ab- 
weichend von den Regelsätzen zu 
bemessen, soweit dies nach der 
Besonderheit des Einzelfalles ge- 
boten ist. 

ner angemessenen Übergangszeit 
vor allem einer Einarbeitungszeit 
angewendet werden. 
(4) Ein Mehrbedarf in angemes- 
sener Höhe ist anzuerkennen  
für Kranke, Genesene, Behinder- 
te oder von einer Krankheit 
oder Behinderung Bedrohte, die 
einer kostenaufwendigeren Er- 
nährung bedürfen. 

Laufende Hilfe zum Lebensun- 
terhalt sind: 
— Regelsatz 
—40% Mehrbedarf (vom Regals.) 
-bei Bedarf "Diät"-Mehrbedarf 
— Kaltm iete 

Einmalige Leistungen zur HZL 

§21 (2) BSHG Einmalige Lei- 
stungen sind auch zu gewähren, 
wenn der Hilfesuchende zwar 
keine laufenden Leistungen zu 
Lebensunterhalt benötigt, den 
Lebensunterhalt jedoch aus eige- 
nen Kräften, und Mitteln nicht 
voll beschaffen kann. In diesem 
Fall kann das Einkommen be- 
rücksichtigt werden, das die in 
§11 Abs 1. genannten Personen 
innerhalb eines Zeitraumes von 
bis zu sechs Monaten nach Ab- 
lauf des Monats erwerben, in 
dem über die Hilfe entschieden 
worden ist. 

Zahlt das Sozialamt Hilfe zum 
Lebensunterhalt, dann besteht 
auch Anspruch auf "Einmalige 
Beihilfe". Zu den einmaligen Hil- 
fen gehören alle nicht vom Regel- 
satz abgedeckten Leistungen. 

Aus Behindertenkalender 82: 

"Einmalig" heißt in diesem Zu- 
sammenhang nicht, daß Siediese, 
Hilfe nur einmal und nie wieder 
bekommen. Sie können Anträge 
stellen, wenn Sie einen Bedarf 
dafür nachweisen können. 

Einige "einmalige Beihilfen" wer- 
den günstigerweise mit den lau-, 
fenden Leistungen als monatliche 
Zahlun^ beantragt: 
- Heizkostenpauschale bei Zen- 
tral- oder Etagenheizung 
- Putzhilfe oder Hilfe zur Haus- 
haltsführung bei Vorlage einer 
ärztlichen Bescheinigung, daß 
durch die Behinderung Putzar- 
beiten im Haushalt nicht allein 
erledigt werden können. 

Kranknekassenbeitrag, wenn 
man selbständig, d.h. nicht als 



SdiMerpuikt 

Familienangehöriger versichert 
ist. 

Telefongebühr, wenn Hilfe 
{Arzt, Pflegepersonal, Verwand- 
te) NUR mit dem Telefon herbei- 
gerufen werden kann, oder das 
Telefon eine Entlastung von Pfle- 
gepersonen darstellt 
- Versicherungen, z.B. Hausrats- 
versicheru ng 
- Arbeitsmittel (10 DM), bei Be- 
darf auch höher 

- Heiztingsbeihilfe, zusätzlich zur 
laufenden Heizkostenpauschale, 
bei zusätzlichen Kosten (Krank- 
heit) und Jahresnachzahlung 
- Renovierungsbeihitfe 

Übernahme Mietrückstände, 
Gas-, Strom-, undWasserschulden 

Reparaturkosten, Instandhal- 
tung von Kleidung, Wäsche, 
Schuhen und Hausrat in größe- 
rem Umfange 
- Umzugsbeihilfe 
- Weihnachtsbeihilfe 
- Jahresabrechnung bei Kochen 

mit Gas u nd Strom 
- Waschmaschine (Anschaffung) 
- Telefonanschluß 

Für einmalige Behilfe existieren 
Richtlinien im Sozialamt, was 
wann in welcher Höhe finanziert 
wird., z.B. ist bei der Bekleidungs 
beihilfe festgelegt, welche Klei- 
dungsstücke Frauen, Männern 
und Kindern zustehen, mit 
Höchstpreisen und Tragezeiten. 

Andere "einmalige Beihilfen" 
werden bei Bedarf beantragt; 

- Bekleidungsbeihilfe 
- Gardinenbeihilfe (Kostenvoran- 
schlag, diesen auch bei..) 
- Hausrats-ZMöbelbeihilfe 

Unter Umständen muß also ein 
anderer Bedarf, statt eines Win- 
termantels eine Lederjacke und 
ein höherer Bedarf, z.B. durch 
besonders großen Verschleiß 
(Rollstuhlfahrer) nachgewiesen 
werden. 

Einkommen und HZL, Unter- 
haltspflicht- 

Bei der Berechnung von Leistun- 
gen nach dem BSHG wird das 
Einkommen, das der Einzelne 
zur Verfügung hat, seinem Bedarf 
gegenübergestellt. Wichtig ist, 
daß der Bedarf möglichst alle lau- 
fend gezahlten Leistungen wie 
Krankenkassenbeitrag und Heiz- 
kostenpauschale umfaßt. 

Als Einkommen, das voll für den 
Lebensunterhalt eingesetzt wer- 
den muß, wird bei "demAn- 
spruch nach BAföG-Berechtig- 
ten" der "BaföG-Gesamtbedarf" 
- der individuelle BAföG-Höchst- 
satz - eingesetzt; d.h. als Einkom- 
men gelten der tatsächlich ausge- 
zahlte Betrag inklusive 150 DM 
Darlehn und der Betrag, den die 
Eltern zahlen müssen. Ubersteigt 
der errechnete Bedarf den 
BAföG-Gesamtbedarf, muß das 
Sozialamt die Dtffenrenz als HZL 
zahlen. 

Die Praxis der Sozialämter zeigt 
hierbei (mal wieder) eine gewisse 
Willkür: z.B. übernimmt ein So- 
zialamt im Rahmen der Hilfe 
zum Lebensunterhalt - ohne Be- 
darfs- und Einkommensberech- 
nung - die Mietkosten eines be- 
hinderten Studenten nach Abzug 
der im BAföG enthaltenen Pau- 

 > 

Artup 

Riedel 

Orthopädie 

Alle Kassen 

Bruchbänder 

Leibbinden 

Gummi Strümpfe 

Fußeinlagen 

Moderner Kunstgliederbau 

Krankenfahrzeuge 

Mieder 

Köln-Mülheim - Clevischer Ring 114 - Telefon 61 26 91 



Schwerpunkt 

Die Eltern und der Ehepartner 
werden beim Einsatz des BAföG- 
Gesamtbedarfs nicht mehr zum 
Unterhalt herangezogen, weil 
man davon ausgeht, daß sie ihrer 
Unterhaltspflicht bereits im Ra- 
men des BAföG nachkommen. 

Ebenfalls als Einkommen gilt ein 
eventueller Wohngeldanspruch. 
Z.Zt. werden behinderte Studen- 
ten, die einen Sozialhilfeantrag 
stellen, vom Sozialamt aufgefor- 
dert, Wohngeld zu beantragen. 
Oft kommt es auch vor, daß das 
Sozialamt von sich aus den 
Wohngeldantrag stellt und der 
Betroffene dann aufgefordert 
wird, bestimmte Unterlagen 
nachzureichen. Kommt er dieser 
Aufforderung nicht nach, ver- 
stößt er gegen die Mitwirkungs- 
pflicht. 

HZL und die BAföGlose Zeit 

Ist der behinderte Student nun 
nicht mehr B AföG-berechtigt, 
z.B. bei Nicht—Verlängerung der 
Förderungshöchstdauer bzwnach 
Ablauf der Verlängerung, ist der 
HZL-Anspruch nicht eindeutig 
geklärt. Oft wird folgendermaßen 
argumentiert: "Hören Sie auf zu 
studieren und bemühen sie sich 
um Arbeit. Wenn Sie keine Ar- 
beit bekommen, können Sie wie- 
derkommen." 

Daß diese Argumente bei der jet- 
zigen Arbeitsmarktlage unsinnig 
sind, wird in der Regel vom So- 
zialträger eingesehen und der An- 
spruch auf HZL anerkannt. Ob 
eine solche Argumentation recht- 
lich zulässig ist, müßte im Notfall 
gerichtlich geklärt werden. 

war bisher in §41 BSHG die Zah- 
lung eines Mehrbedarfs von 50% 
zum Regelsatz vorgesehen (beim 
Durchschnitts—Regelsatz von 
338,- DM wären,das also 169 DM 
im Monat). Außerdem bestimmt 
§41, daß der Lebensunterhalt als 
Bestandteil der Ausbildungsbei- 
hilfe im Rahmen der Eingliede- 
rungshilfe gelten sollte. Nachdem 
diese Regelung jetzt mir Wirkung 
vom 1.1.82 - mit Übergangsrege- 
lung bis 1.4.82 - aufgehoben wor- 
den ist, gilt stattdessen für den 
Mehrbedarf § 23 BSHG Abs. 3: 
40% des maßgeblichen Regelsat- 
zes, soweit nicht im Einzelfall 
ein abweichender Bedarf besteht. 

Gleichzeitig wurde durch eine 
weitere Änderung des § 23BSHG 
bewirkt, daß für Studierende, die 
erwerbsunfähig im Sinne der ge- 
setzlichen Rentenversicherung 
sind, neben diesem Mehrbedarfs- 
zuschlag aus Ausbildungsgründen 
nicht mehr, wie bisher, ein weite- 
rer Mehrbedarfszuschlag wegen 
Erwerbsunfähigkeit (früher 30% 
heute 20%) gewährt wird. Bei 
diesen Studenten beläuft sich 
also die Kürzung auf 40% des 
Regelsatzes, bei den übrigen auf 
10%. Allerdings kann der Mehr- 
bedarf bei höherem Bedarf indi- 
viduell erhöht (theoretisch bei 
geringem Bedarf auch individuell 
verringert) werden. 
Wie bereits erwähnt hat sich 
durch das 2. Haushaltsstrukturge- 
setz nicht nur die Höhe des zu 
gewährenden Lebensunterhaltes 
geändert; der Lebensunterhalt ist 
bei der Eingliederungshilfe außer- 
halb von Einrichtungen auch 
nicht mehr Teil der Eingliede- 
rungshilfe. Das bedeutet nicht 
nur, daß der Studierende selbst 
etwaiges Einkommen voll für sei- 
nen Lebensunterhalt einsetzen 
muß, sondern auch, daß mög- 
licherweise seine Eltern zu den 
Kosten herangezogen werden 
Während nämlich für die Kosten 
der Eingliederungshilfe und der 
Hilfe zur Pflege die Eltern behin- 
derter Erwachsener in aller Regel 
nicht herangezogen werden, gilt 
für den Lebensunterhalt die allge- 
meine Regel, daß der Unterhalts- 
anspruch gegen leistungsfähige 
Eltern der Gewährung von So- 
zialhilfe vorgeht. 

Nicht vergessen werden darf der 
höhere Aufwand, den 1, 2 zu- 
sätzliche Leistungsträger für Sozi- 
alhilfeempfänger bedeuten. 

Von einem grundsä .zlichen An- 
spruch auf Wohnpjid für BAföG- 
Empfänger odjr von einem 
BAföG-Empfä.iger, der Wohn- 
geld bezieht, habe ich noch nicht 
gehört. 

Wird vom Sozialamt laufende 
HZL gezahlt, besteht auch An- 
spruch auf "einmalige Beihilfe". 
Liegt der BAföG-Gesamtbedarf, 
der als Einkommen eingesetzt w 
wird, geringfügig über dem Be- 
darf zum "notwendigen Lebens- 
unterhalt", sollte trotzdem ein- 
malige Beihilfen beantragt wer- 
den. Das über der Einkommens- 
grenze liegende Einkommen muß 
dann teilweise für die Beihilfe au 
aufgewendet werden, den Rest 
übernimmt das Sozialamt. 

Fällt der BAföG-Anspruch als 
Einkommensgrundlage weg, wird 
die Unterhaltspflicht der Eltern 
und Ehepartner durch das Sozial- 
amt geprüft. Die Unterhalts- 
pflichtigen werden in der Regel 
in höherem Maße als beim 
BAföG zu Leistungen herangezo- 
gen, weit die Einkommensgrenze 
anders (ungünstiger) ist. 

Die Auswirkungen des zweiten 
Haushaltsstrukturgesetzes für den 
Lebensunterhalt. 

Auch für den behinderten Stu- 
denten hat das 2. Haushaltsstruk- 
turgesetz insoweit eine Ver- 
schlechterung gebracht: Sie be- 
trifft die Auszubildenden, für die 
Lebensunterhalt "nach Regelsät- 
zen zu bemessen ist", d.h. also 
die Studenten, bei denen der Le- 
bensunterhalt nicht in einer sta- 
tionären Einrichtung gewährt 
wird. Für diesen Personenkreis 
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Schwerpunkt 

HILFE ZUR PFLEGE 

Die meisten körperbehinderten 
Studenten sind infolge ihrer Be- 
hinderung mehr oder weniger auf 
persönliche Hilfeleistungen ange- 
wiesen. Wenn eine volleHeimpfle- 
ge nicht erforderlich ist,sind nach 
dem BSHG Leistungen der häus- 
lichen Pflege vorgesehen, die sich 
nach dem Grad der Pflegebedürf- 
tigkeit richten. Hierbei soll nach 
Möglichkeit versucht werden, die 
Pflege durch Angehörige oder 
dem Behinderten nahestehende 
Personen unentgeldtich sicherzu- 
stellen. 

Unter sieser Voraussetzung wer- 
den bei allgemeiner Pflegebedürf- 
tigkeit lediglich die Aufwendun- 
gen der Pflegeperson erstattet; 
daneben können Beihilfen ge- 
währt werden. Ist zusätzlich der 
Einsatz einer bezahlten Pflege- 
kraft erforderlich,sind die Kosten 
hierfür zu übernehmen. Körper- 
liche und geistig seelischeVoraus- 
setzung: Von den täglichen Ver- 
richtungen Aufstehen,Ankleiden, 
Auskleiden, Essen, Waschen, Toi- 
lette usw. können einzelne Tätig- 
keiten nicht selbst verrichtet wer- 
den. {Behindertenkal. 82). 

Die Hilfe zur Pflege ist, wie fast 
alle Sozialhilfeleistungen, natür- 
lich auch vom Einkommen des 
Betroffenen abhängig. Die Ein- 
kommensgrenze richtet sich hier 
nach dem Grad der Pflegebedürf- 
tigkeit. Bei allgemeiner Pflegebe- 
dürftigkeit gilt die Einkommens- 
grenze des § 79 BSHG wie bei 
der Ausbildungshilfe (doppelter 
Regelsatz plus Miete, plus etwai- 
ger Familienzuschläge). 

Qualifizierte Pflegebedürftigkeit 

Ist die Behinderung so stark, daß 
der Behinderte für die üblichen 
Verrichtungen des täglichen Le- 
bens in erheblichem Umfang auf 
Hilfe angewiesen ist, so hat erAn- 
spruch auf ein pauschales Pflege- 
geld von mindestens DM 276,- im 
Monat. Körperliche und geistig/ 
seelische Voraussetzung: wie bei 
der allgemeinen Pflegebedürftig- 
keit. Aber Achtung: Es muß zu- 
sätzlich die Situation gegeben 
sein: 

1. Pflegeteistungen dürfen nicht 
allein für den Pflegebedürftigen 
erledigt werden, sondern müssen 
auch AN seiner Person notwen- 

dig sein. Beispiel: Es müssen Kör- 
perteile der Hilfsperson gewa- 
schen werden; es genügt nicht, 
daß der Waschvorgang eingelei- 
tet, angeleitet oder beaufsichtigt 
wird. Ähnlich bei anderen regel- 
mäßigen Verrichtungen imAblauf 
des täglichen Lebens. 

2. Hilfe bei einzelnen Verrich- 
tungen genügt nicht, es muß eine 
Zahl von Pflegeleistungen not- 
wendig sein. Dabei kann der Hil- 
fesuchende durchaus einzelne 
■Verrichtungen noch selbst erledi- 
gen können. Die Vorraussetzun- 
gen für qualifizierte Pflegebedürf- 
tigkeit liegen dagegen nicht vor, 
wenn die Bedingungen nur von 
Zeit zu Zeit, z.B. bei Anfällen ge- 
geben sind. 

3. Der Zustand darf nicht vor- 
übergehend sein, sondern dau- 
ernd. (Behindertenkal. 82). 

Bei der Anstaltspflege und bei 
der häuslichen Pflege schwereren 
Grades (Pauschales Pflegegeld), 
tritt an die Stelle des doppelten 
Regelsatzes der dreifache Regel- 
satz. 

Bei schwerster Pflegebedürftig- 
keit wird Pflegegeld in der Höhe 
der B linden-Pflegezu jage gezahlt. 

Hier liegt die Einkommensgrenze 
beim 6 fachen Regelsatz plus 
Miete und Zuschläge. 

Erfolgt die Pflege in der häusli- 
chen Umgebung durch naheste- 
hende Personen, Nachbarn oder 
Verwandte, besteht je nach Pfle- 
gebedürftigkeit Anspruch auf 
Zahlung der Pflegeaufwendungen 
oder eines Pflegegeldes durch 
das Sozialamt. Das Pflegegeld 
wird an den Pflegebedrüftigen ge- 
zahlt. Es ist unabhängig von des- 
sen Einkommen und Vermögen 
oder bei Personen unter 21 Jah- 
ren vom Einkommen undVermö- 
gen der Eltern. Bei Personen über 
21 Jahren darf Eltern grundsätz- 
lich nicht zugemutet werden, ihr 
Einkommen und Vermögen für 
die Pflege auszugeben. Bei Ehe- 
gatten zählt das Einkommen und 
Vermögen des Partners. Pflege- 
geld ist Ersatz der Aufwendun- 
gen für Pflege und stellt seitens 
des Gesetzgebers einen Anreiz 
dar, die Pflege durch Familie und 
Freunde sicherzustellen, um die 
höheren Heimkosten zu umgehen 

Im Rahmen der Hilfe zur Pflege 

kann auch die Alterssicherung 
der Pflegeperson vom Sozialamt 
übernommen werden (Beiträge 
zur Rentenversicherung), aller- 
dings nur, wenn die Alterssiche- 
rung nicht anderweitig, z.B.durch 
zu erwartende Rente des Ehe- 
partners gewährleistet ist. 

Entstehen Kosten für eine be- 
zahlte Pflegekraft oder wird der 
Behinderte einen Teil des Tages 
in einer Einrichtung versorgt, so 
kann des Pflegegeld angemessen 
gekürzt werden. Nach der durch 
das 2. Haushaltsstrukturgesetz 
getroffene Änderung des § 69 
BSHG muß dem Behinderten 
in diesen Fällen aber mindestens 
das halbe Pflegegeld zur eigenen 
Verfügung belassen bleiben. 

Pflegekräfte sind z.B. Zivildienst- 
leistende, Angestellte von Sozial- 
stationen oder ambulante Dien- 
sten, Kommilitonen/innen, Be- 

kannte, die gegen Bezahlung pfle- 
gen. Die Kosten muß das Sozial- 
amt tragen. Die verbleibende 
Hälfte der Hilfe zur Pflege ist für 
Pflege gedacht, die von nichtbe- 
hinderten Pflegepersonen gelei- 
stet w ird. 

Das Pflegegeld entfällt also nur 
dann völlig, wenn der Pflegebe- 
dürftige volle Heimpflege erhält. 
Auch unter diesem Gesichtpunkt 
ist es also wichtig zu klären, ob 
die Versorgung die einWohnheim 
für behinderte Studenten seinen 
Bewohnern bietet, als Heimpfle- 
ge zu charakterisieren ist oder 
nicht (notfalls gerichtlich). 

Pflegepersonen und Pflegekräfte 
pflegen, ihre Aufgabe ist nicht, 
bei der Ausbildung Hilfe zu lei- 
sten, ■ z.B. Mitschreiben bei Vor- 
lesungen -. Dies ist Aufgabe von 
"Äusbildungsassistenten", die im 
Rahmen der Ausbildungshilfe in 
der Eingliederungshilfe bezahlt 
werden. 

EINGLIEDERUNGSHILFE IM 
BSHG 

1 



Sdmrpunkt 

Maßnahmen der Eingliederungs- 
hilfe sind vor allem: §40 BSHG - 

A) ambulante oder stationäre Be- 
handlung oder sonstige ärztliche 
oder ärztlich verordnete Maßnah- 
men zur Verhütung, Beseitigung 
oder Milderung der Behinderung, 
einschließlich Kuren und Leibes- 
übungen {§ 6 Eingtiederungshitfe- 
Verordnung.} 

B) Versorgung mit Körperer- 
satzstücken sowie mit orthopä- 
dischen oder anderen Hilfsmit- 
teln einschließlich Änderung, In- 
standsetzung, Ersatzbeschaffung, 
Betriebskosten sowie Ausbildung 
im Gebrauch der Hilfmittel. Die 
"anderen Hilfmittel” sind in § 9 
Eingliederungshilfe-Verordnung 
beispielhaft näher definiert 

C) allgemeine Ausbildung (§16 
Eingtiederungshilfe-Verordnung), 
dazu gehören- 
die blindentechnische Grundaus- 
b ildung, 
Kurse und ähnliche Maßnahmen 
zugunsten der Hör- und Sprach- 
behinderten. 

D) Hilfe bei der Beschaffung und 
Erhaltung einer Wohnung, die 
den besonderen Bedürfnissen des 
Behinderten entspricht (§18 Ein- 
gliederungshilfe-Verordnung),ein- 
schließlich, Umzugskosten und 
notweniger Umbauten- 
rollstuhlgerechte Änderungen 
Verbreiterung der Türen 
Beseitigung von Schwellen 
Rampen 

Erfordern die Maßnahmen der 
Eingliederungshilfe die Beglei- 
tung des Behinderten, so gehören 
zu seinem Bedarf auch die not- 
wendigen Fahrtkosten und die 
sonstigen mit der Fahrt verbun- 
denen notwendigen Auslagen der 
Begleitperson und weitereKosten 
der Begleitperson,soweit sie nach 
den Bestimmungen des Einzelfal- 
les notwendig sind. (§22 Einglie- 
derungshilfe—Verordn u ng.) 

Die Eingliederungshilfe ist an 
Einkommen und Vermögen ge- 
bunden. 

Bei Personen unter 21 Jahren 
können die Eltern bei Über- 
schreitung dieser Grenzen a) bei 
heilpädagogischen Maßnahmen 
für Kinder unter 6 Jahren, b) bei 
Hilfe zu einer angemessenen 
Schulausbildung, c) bei Hilfe zur 

Teilnahme am Leben in der Ge- 
meinschaft und d) bei Hilfe zur 
Ausbildung für einen angemesse- 
nen Beruf oder für sonstige ange- 
messene Tätigkeiten in einer Ein- 
richtung für Behinderte NICHT 
zur Beteiligung an den Kosten 
herangezogen werden. Nur für 
die Kosten der Lebenshaltung 
müssen sie aufkommen. Bei Per- 
sonen über 21 Jahren dürfen die 
Eltern bei allen Maßnahmen der 
Eingliederungshilfe nicht mit 
ihrem Einkommen herangezogen 
werden. 

Die Ausbildungsförderung im 
Rahmen der Eingliederungshilfe 
für Behinderte 

Sie bietet nach § 40Abs. 1 Ziff. 
4 in Verbindung mit § 13 der 
Eingliederungshilfeverordnung u. 
a."Hilfe zur Ausbildung für einen 

angemessenen Beruf'und umfaßt 
die Hilfe zur Ausbildung an einer 
Hochschule oderFachhochschule. 
Während für nichtbehinderte St 
Studenten schon seit 1976 keine 
Ausbildungsbeihilfe mehr gelei- 
stet wir, weil man davon ausgeht, 
daß die Förderung nach dem 
BAföG den entsprechenden Be- 
darf deckt, werden für behinder- 
te Studenten die BAföG-Leistun- 
gen im Rahmen der Eingliede- 
rungshilfe nach BSHG um die 
Maßnahmen und Hilfen ergänzt, 
die behinderungsspezifisch sind 
und daher in der allgemeinen 
Ausbildungsförderung nicht ent- 
halten sind. Abgedeckt werden 
also im Rahm'en des BSHG die 
Kosten, die ihre unmittelbare Ur- 
sache in der Behinderung des 
Auszubildenden haben und di zu 
den typischen allgemeinenKosten 
einer Ausbildung h inzutreten. 

Sozialhilfe leistet grundsätzlich 
nach dem individuellen Bedarf, 
die Ausbildungsbeihilfe genauso. 
Es ist allerdings bekannt, daß z.b 
Blinde in der Reget nicht mit 
dem Vorlesegeld und Hörbehin- 
derte nicht mit den bezahlte 
Tutorstunden auskommen. 

Es ist also notwendig, auf der 
Deckung des jeweiligen Bedarfs 
zu bestehen, der sowohl behinde- 
rungsspezifisch als auch situaa- 
tionsabhängig ist (an verschie- 
denenStudiengängen unterschied- 
lich, bei Prüfungen höher), not- 
falls über das Gericht. 

Nach § 13 der Eingliederungshil- 
feverordnung ist Voraussetzung 

für die Ausbildungsförderung 
nach BSHG, daß 
1. nach den körperlichen und gei- 
stigen Fähigkeiten und den Lei- 
stungen des Behinderten zu er- 
warten ist, daß er das Ziel der 
Ausbildung oder der Vorberei- 
tungsmaßnahmen erreichen wird, 
2. der beabsichtigte Ausbildungs- 
weg erforderlich ist, 
3. der Beruf oder die Tätigkeit 
voraussichtlich eine ausreichende 
Lebensgrundlage bieten oder, fall 
dies wegen der Art und Schwere 
der Behinderung nicht möglich 
ist, zur Lebensgrundlage in ange- 
messenem Umfange beitragen 
wird. 

Wer hier ''beweispflichtig ist,der 
behinderte Student oder der So- 
zialhilfeträger, ist ungeklärt. Al- 
derdings darf das Sozialamt die 
Gesetzesvorlage nicht einengend 
auslegen. 

Hinsichtlich der Eignung wird er- 
wartet, daß Studenten auch wäh- 
rend des Studiums regelmäßig 
Leistungsnachweise vorlegen. Die 
Vorschrift, daß die Ausbildung 
angemessen zur Lebensgrundlage 
beitragen muß, schließt die Wahl 
voraussehbar brotloser Studien- 
fächer aus (das sind ja schon 
sehr viele). 

Die Einkommensgrenze für die 
Ausbildungsförderung ergibt sich 
aus § 79 BSHG. Zugrundegelegt 
wird also der doppelte Regelsatz- 
zuzüglich Miete und eventueller 
Familienzuschläge - mit der Maß- 
gabe, daß der Studertt grundsätz- 
lich nur aus dem Einkommen 
über der Einkommensgrenze zu 
den Kosten beitragen muß. 

Zusätzlich sind außergewöhn- 
liche Belastungen des Auszubil- 
denden zu berücksichtigen, insbe- 
sondere der behinderungsbeding- 
teAufwand,soweit er nicht durch 
Sozialleistungen abgeckt wird. 

Auch bei Studenten unter 21 J. 
können die Eltern für Leistungen 
im Rahmen der Hilfe zur Aus- 
bildung für einen angemessenen 
Beruf NICHT herangezogen wer- 
den. Dies ist besonders zu beach- 
ten bei Hilfsmitteln, die für die 
Ausbildung benötigt werden, 
aber auch außerhalb der Ausbil- 
dungshilfe im Rahmen der Ein- 
gliederungshilfe gezahlt werden 
können — wo allerdings eine Un- 
terhaltspflicht der Eltern bei Stu- 
denten unter 21 J. besteht. 
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Zum 10jährigen Jubiläum der 
Behinderten - Werkstätten in 
Wiehl-Faulmert (NRW) erschien 
im Kölner-Stadt-Anzeiger vom 
13./14.11. ein haarsträubender 

Wiehl-Faulmert - "Verschaffen 
Sie sich selbst einen Überblick, 
daß kostengünstig das Bestmög- 
liche geschaffen worden ist", lud 
Fritz Rau die zahlreichen Teil- 
nehmer an der Feier des 10- 
jährigen Bestehens der Behinder- 
ten Werkstätten in Faulmert zum 
Rundgang ein. Mit dieser Be- 
sichtigung überreichte der Vor- 
sitzende des "Vereins zur För- 
derung und Betreuung behinder- 
ter Kinder Oberbergischer Kreis" 
ohne "besondere Zeremonien" 
als Jubiläumsgeschenk zwei wei- 
tere Produktionshallen und ein 
Sozialgebäude (wir berichteten) 
an die Werkstätten. Zwar sei 
Sparsamkeit beim Bau oberstes 
Gebot gewesen, dennoch wäre es 
gelungen auch diese Gebäude der 
vierten Erweiterung menschen- 
würdig und behindertengerecht 
auszurüsten und sie in das Ge- 
samtkonzept zu integrieren. 

Daß bei der Erweiterung der 
Behinderten-Werkstätten GmbH 
zielstrebig gearbeitet worden sei, 
unterstrich auch Aloys Zierden 
in seinem Festvortrag. Der Direk- 
tor des Arbeitsamtes Bergisch- 
Gladbach bezeichnete die Ein- 
richtung in Faulmert als "Stät- 
te für die Gemeinschaftsförde- 
rung'', die die wesentliche For- 
derung erfülle, "allen Menschen" 
leistungsgerechte Arbeitsplätze 
zur Verfügung zu stellen und 
"sei es auf dem besonderen 
Arbeitsmarkt im Produktionsbe- 
reich einer Betriebswerkstätte für‘ 
Behinderte". Faulmert helfe bei 
Maßnahmen für die Vorberei- 
tung auf den allgemeinen Ar- 
beitsm arkt. 

Artikel, aus dem wir im folgen- 
den Auszüge abdrucken. 
Auch den Protest der RaBe- 
Gruppe aus Gummersbach geben 
w ir weiter. 

Aloys Zierden unterstrich "aus 
gegebenem Anlaß" - von eini- 
gen Seiten wurde Kritik an der 
Bezahlung und Unterbringung 
laut - seine Auffassung daß: 
- die Zahlung höherer Löhne 
"mit Sicherheit" die Existenz der 
Werkstat in Frage stellen würde. 
- die Behinderten "weiß Gott 
nicht unter haarsträubenden Be- 
dingungen arbeiten müßten". 
- beschützende Werkstätten auf 
jeden Fall notwendig seien, je- 
doch die Vorstellung über neue 
Formen von Einrichtungen nicht 
zum Abschluß gebracht werden 
können, weil sie "einer ständigen 
Anpassung" an moderne Ent- 
wicklungen bedürfen, 
- weitere Spenden und Auf- 
träge unerläßlich seien, um das 
Überleben der Einrichtung zu 
gewährleisten. 

Der Direktor wie auch der Vor- 
sitzende des Fördervereins dank- 
ten den oberbergischen Firmen 
dafür, daß sie auch in einer Zeit 
der schlechten Wirtschaftslage 
bereit seien, Produkte in der 
Oberbergischen Werkstatt für 
Behinderte hersteilen zu lassen. 
Ohne diese Aufträge sei der 
Auftrag zur Hilfe unerfüllbar. 

obwohl die Gesamtrehabilitation 
als eine der wichtigsten Aufgaben 
eines demokratischen Sozialstaa- 
tes sei. 

  Ebenso galt sein Gruß al- 
len Vertretern anderer sozialer 
Einrichtungen, den betreuenden 
Ärzten, dem Bauteam und "alten 
Behinderten, die unter uns 
sitzen". 

Der besondere Dank aller Fest- 
redner aber galt Willi Lenz, dem 
früheren Werkstatt-Leiter, dem 
allseits bescheinigt wurde, daß 
er "sein Lebenswerk" zur vol- 
len Blüte habe reifen lassen. 

Offener Brief der RaBe-Gruppe 
an Aloys Zierden, Direktor des 
Arbeitsamtes Bergisch-G tadbach; 

WAS SIND BEHINDERTE 
IHNEN EIGENTLICH WERT? 

Sehr geehrter Herr Zierden, 

wir sind vom dem, was Sie am 
12. 11. anläßlich der Feier zum 
zehnjährigen Bestehen der Behin- 
dertenwerkstatt Faulmert gesagt 
haben, schwer enttäuscht. Um 
nicht zu sagen: Wir sind von Ih- 
nen enttäuscht! Wie können Sie 
in aller Öffentlichkeit vor höhe- 
ren Löhnen für die Behinderten 

WER RASTET DER ROSTET 
Ihr Partner für Lebensfreude empfiehlt: 
Gymnastik Singen - Tanzen • Spielen 
Schwimmen und Fröhlichsein in der Gruppe. 
Wir haben viele neue Ideen und Geräte 
FORDERN SIE DEN KATALOG AN; 
bei 
WAREI - Gymnastik, Karlsbader Straße 9, 
6350 Bad Nauheim 4, Tel. 06032/83536 

•-Werkstätten 

Zwei Hailew 

als Geschenk 

Sum Jubiläum 

Von Wilhelm Kleene 



in Faulmert warnen? W ie können 
ausgerechnet Sie das mit der fa- 
denscheinigen Begründung tun, 
daß dies "mit Sicherheit" die 
Existenz der Werkstatt in Frage 
stellen würde? Man spürt förm- 
lich Ihren erhobenen Zeigefinger, 
daß die Behinderten dankbar zu 
sein haben, dort arbeiten zu dür- 
fen. Daß sie dafür nur ein lä- 
cherliches Taschengeld von 
durchschnittlich 150.-- bis 200.-- 
DM im Monat bekommen, läßt 
Sie völlig kalt. Es wäre sicherlich 
interessant zu erfahren, wie sich 
dieser Betrag im Vergleich zu 
Ihrem Verdienst ausnimmt.... 

Sie offenbaren damit nicht nur 
Ihre erschreckende Gleichgültig- 
keit gegenüber den drängenden 
Problem n dieser Behinderten; 
Sie stellen damit die Institution 
rigoros über das Wohl derjeni- 
gen, die in ihr arbeiten (müs- 
sen). Das Jahr der Behinderten 
scheint an Ihnen in der 'Tat 
spurlos vorübergegangen zu sein. 

Schlimm genug, daß Sie die Ver- 
antwortung, die Ihrer Position 
obliegt, verkennen. Indem Sie 
sich in allgemeinplätzen tummeln 
(wir zitieren: "Stätte für die 
Gemeinschaftsförderung" "lei- 
stungsgerechet Arbeitsplätze für 
'alle Menschen' ", etc.), be- 
treiben Sie auch noch massiv 
Augenwischerei. Die selben ver- 
schliessen Sie vor der Tatsache, 
daß die Behinderten in der Werk- 
statt arbeitsrechtlich rechtlos 

sind, daß ihnen Tarifverträge, 
Arbeitslosenversicherung, ver- 
mögenswirksame Leistungen und 
die gesetzlich festgelegten Rechte 
der betrieblichen Mitbestimmung 
verweigert werden. Für Sie müs- 
sen die Behinderten "weiß Gott 
nicht unter haarstäubenden Be- 
dingungen " arbeiten. Bitte las- 
sen Sie doch in diesem Zusam- 
menhang wenigstens Gott aus 
dem Spiel. Neue Vorstellungen 
von Einrichtungen, die nicht nur 
wir fordern, würgen Sie ab, 
"weil sie nicht zum Abschluss 
gebracht werden kpnnten, da sie 
einer ständigen Anpassung an 
moderne Entwicklungen bedürf- 
ten". Warum geben Sie nicht zu, 
daß Ihnen solche Vorstellungen 
suspekt sind, anstatt sich in 
ein schwammiges Vokabular zu 
stürzen? 

Sie sagen, Faulmert helfe bei 
Maßnahmen für die Vorbereitung 
auf den allgemeinen Arbeits- 
markt. Ist es Betriebsblindheit, 
wie sie die Ghetto-Situation der 
Faulmerter Behinderten beschö- 
nigen? Ein Ghetto, das man erst 
kürzlich auch optisch mit einem 
hohen Drahtzaun gefestigt hat. 

Wenn sSie den oberbergischen 
Firmen danken, daß sie auch in 
einer Zeit der schlechten Wirt- 
schaftslage bereit seien, Produkte 
in der Werkstatt hersteilen zu 
lassen, so geht der Dank in 
Ordnung, allerdings nicht die 
Art und Weise, wie Sie den 
Teufelskreis unterschlagen, der 
auch darin verborgen liegt. 

Ein Unternehmen, das der Werk- 
statt Aufträge erteilt, profitiert 
gleich mehrfach: Zum einen ist 
die Arbeitskraft dieser Behin- 
derten billiger als die tariflich 
bezahlten Kräfte.; zum anderen 
kann der Betrieb den Auftrags- 
wert, sprich den Rechnungsbe- 
trag, teilweise auf die ohnehin 
zu geringe Ausgleichsabgabe, die 
für nicht besetzte Behindertenar- 
beitsplätze zu zahlen ist, anrech- 
nen. So gesehen entlassen Behin- 
dertenwerkstätten eher etliche 
Betriebe aus der Pflicht, selbst 
Behinderte zu beschäftigen, als 
daß sie der Rehabilitation die- 
nen. Daß die Arbeitslosigkeit 
Behinderter im Oberbergischen 
Kreis in den letzten zwei Jahren 
um satte 79 % gestiegen ist, 
brauchen wir Ihnen, sehr geehr- 
ter Herr Zierden, sicher nicht zu 
sagen. In diesem Zusammenhang 
die hohle Formel von der 
"wichtigsten Aufgabe der Ge- 
samtrehabilitation " zu sprechen, 
entbehrt nicht einer gewissen Pi- 
kanterie. 

Wir stimmen mit Ihnen überein, 
daß Werkstätten auf jeden Fall 
notwendig sind; allerdings nicht 
die Mißstände, die in Ihnen 
herrschen, die das zentrale Reha- 
bilitationsziel, nämlich die Behin- 
derten im Selbstbewußtsein zu 
stärken, sie weitgehendst selbst- 
ständig und lebenstüchtig zu 
machen, verhindem. 

Wichtiger als Ihre Äußerungen, 
sehr geehrter Herr Zierden, neh- 
men wir deshalb auch die Anru- 
fe, die den Sprecher der RaBe- 
Gruppe erreichten, worin sich z. 
B. eine Mutter, deren Kind in 
Faulmert arbeitet, bedankte, daß 
endlich mal jemand die Wahrheit 
ungeschminkt in die Öffentlich- 
keit gebracht hat. Was ihr leider 
aus Rücksicht auf ihr Kind nicht 
möglich wäre. 

Und noch etwas: Es sollte Ih- 
nen zu denken geben, daß es 
Behinderte sind, die Ihnen diesen 
offenen Brief schreiben. Behin- 
derte, die gehofft hatten, daß 
Sie sich in Faulmert für die 
Schwachen stark machen wür- 
den; doch leider sind auch Sie 
bei den (vermeintlich) Starken 
schwach geworden. 

Die RaBe-Gruppe 
Kontakt: Osternohstr. 13 
5270 Gummersbach 1 
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Anzeige 

Nach dem Bonner Regierungswechsel: 

VORWXRIS, 

es geht zurfick! 

DENN DAS WOLLEN SIE (U.A.}: 

• den Schnellen Brüter weiterbauen 

• den Kernkraftgegnern keine öffentlichen 
Mittel mehr geben 

# den Sauren Regen mit Kernkraftwerken be- 
kämpfen 

# die Kompetenzen der Verwaltungsgerichte 
"ordentlich einschränken", um Bügerinitia- 
tiven diesen Rechtsweg zu verbauen 

# für die Ruhe sorgen, die eine "überwältigen- 
de" Mehrheit der vernünftigen Bevölkerung 
herbeisehne 

# den Rhein-Main-Donau-Kanal fertigstellen 

# das Demonstrationsrecht verschärfen, "aus 
einer Demo auch 'mal hundert Leute her- 
ausgreifen, um so ein Exempel zu statu- 
ieren". (Zimmcrmann 81) 

Wer verhindern will, daß diese Versprechen eingelöst werden, sollte 

* in einer Bürgerinitiative mitarbeiten, die sich für mehr Umweltschutz, der Erhaltung des Friedens, 
den Ausbau demokratischer Rechte einsetzt und 

* sich mit seiner Bl dem Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) anschließen und 

* Förderndes Mitglied beim CBU werden und 

* durch eine Spende oder ein zinsloses Darlehen dem BBU auch finanziell den Rücken stärken 

Bundesverband 

Bürgerinitiativen Umweltschutz ev. 

...damit die Zukunft eine Chance hat! 

□ Unsere Gruppe möchte Mitglied im BBU werden. Bitte 
senden Sie uns die entsprechenden Unterlagen zu. 

□ Ich möchte den BBU als förderndes Mitglied unterstüt- 
zen und spende 

monatlich DM  
vierteljährlich DM  
halbjährlich DM  
jährlich DM  

Name 

Ich möchte dem BBU ein zinsloses Darlehen gewähren 
und fordere den Dahrlehensvertrag an. 

□ Ich spende dem BBU DM gegen Spenden- 
quittung. 

□ Ich ermächtige den BBU, diesen Betrag bis auf Wider- 
ruf von meinem Konto  
Bei  
BLZ  
abzubuchen. 

Ich möchte den BBU unterstützen: 

□ 

Adresse Datum Unterschrift 

lUNOESVERBAND BÜRGERINITtATIVEN UMWELTSCHUTZ E.V. 
Fritdrich Eban-Allae 120, 5300 Bonn 1. Tal.; 0228/ 23 30 09 
PidiKto. e02 50 757, PschAmt Karltruht (BLZ 660 100 751 

y 
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peutische Methoden und wesent- 
lich erweiterte soziale Hilfsange- 
bote vorhanden. 

In den Jahren 1968 bis 1982 hat 
die Zahl der Patienten in psychi- 
atrischen Anstalten in Schweden 
um 35 % von 26 200 auf weni- 
ger als 17000 abgenommen. 
Wallner räumte ein, daß die Ent- 
wicklung für die fortschrittli- 
chen Kräfte zu langsam gehe. 
Viele Patienten würden noch 
immer unnützerweise in unzeit- 
gemäßen Einrichtungen, - sprich 
Anstalten -, behandelt. Und 
schuld daran seien die Anstalten, 

ie einen Großteil des Geldes, 
as für die neuen ambulanten 

Dienste gebraucht werde, auf- 
saugten. In Schweden sollen die 
letzten Anstalten in den 90ger 
Jahren für immer geschlossen 
werden. 

"1964 gab es in Schweden fünf 
Spezialkrankenhäuser für aus- 
schließlich geistig Behinderte m it 
2450 Betten. Ende 1982 gibt es 
nur noch drei solcher Einrich- 
tungen mit 550 Betten." Noch 
1978 habe es Schlafsäle mit bis 
zu sieben Betten gegeben. Heute 
hätten 300 der 550 "Patienten" 
Einzelzimmer. Nur 20 lebten in 
V ierbettzim m ern. 

Die Italiener, die bei der Tagung 
sprachen, stellten diesen Gedan- 
ken, die sich im Grundsatz bei 
allen ausländischen Vertetern 
wiederfanden, eine ganz andere 
Position gegenüber, Toresini, der 
über ambulante Dienste in Triest 
sprach, machte deutlich, daß es 
nicht darum gehen könne, neue 
Wege zu humaneren Sonderein- 
richtungen zu finden. Keine neu- 
en Rezepte, Methoden, und 
Therapien, weil eben jede Institu- 
tion, die zur Betreuung Behin- 
derter installiert werde, - und 
sei sie noch so human -, Men- 
schen auf Behinderung oder 
Krankheit reduziere. Es handele 
sich immer, - gleich was an Ide- 
ologie dahinterstehe -, um eine 
Demontage des Menschen. Statt- 
dessen müsse gesamtgesellschaft- 
lich ein Rahmen geschaffen wer- 
den, der Behinderten ein nor- 
males Leben ermögliche. Geld 
gehöre in erster Linie in die Hand 
der Betroffenen und nicht in die 
Hände von Fachleuten, die dam it 
Institutionen und Methoden ent- 
wickelten, Macht über Behinde- 
te auszuüben. Slavich, der Direk- 
tor des Psychiatrischen Hospitals 

der BRD schilderten die Erfah- 
rungen ihrer Länder mit diesem 
"harten Kern", zeigten ihre "Lö- 
sungen des Problems" auf und 
diskuierten mit den Teilnehmern 
der Tagung aufkommende Fra- 
gen. 

Die Vortragenden aller Länder 
waren sich in der Beurteilung 
einig, daß Anstalten und Groß- 
einrichtungen den sogenannten 
"harten Kern" selbst schaffen. 
Sie produzieren die Probleme, 
die sie anschließend stillschwei- 
gend durch lebenslange Dauer- 
verwahrung lösen. Die Länder, 
die seit Jahren diese Unmensch- 
lichkeit erkannt haben, gehen 
allesamt Wege, die Zahl derer, 
die zu einem "harten Kern" 
gemacht werden, zu verringern. 
Man ersetzt die alten, unmensch- 
lichen Einrichtungen nach und 
nach durch neue, humanere, die 
nicht in gleicher Weise entmün- 
digen und verwalten, den einzel- 
nen seiner Menschenwürde be- 
rauben. 
"Heute will man nicht mehr 
nur verwahren und sowohl Pati- 
enten wie die Umwelt schützen, 
sondern rehabilitieren", sagte T. 
Wallner vom Sozialministerium 
in Stockholm. "Und das soweit 
wie möglich in ambulanter Be- 
handlung." Die Möglichkeiten 
seien heute im Gegensatz zu 
früher durch völlig neue Heil- 
mittel, verfeinerte psychothera- 

Die "Deutsche Gesellschaft für 
soziale Psychiatrie" (DGSP) 
stellte Ende Oktober in Wupper- 
tal einen Internationalen Work- 
shop unter das Thema "Der 
Mythos vom harten Kern". In 
der Forderung nach Auflösung 
der psychiatrischen Großkran- 
kenhäuser umreißt "harter Kern" 
den Personenkreis, der nach 
Meinung sogenannter Fachleute 
nie außerhalb von Heimen, An- 
stalten oder ähnlichem leben 
kann: psychisch, geistig oder 
körperlich Schwerbehinderte. 
" Dieser harte Kern wird immer 
in zentralen Einrichtungen mit 
Anstaltscharakter untergebracht 
werden müssen" sagen die einen, 
die überwiegende Mehrzahl sogar. 
" Ihr erfindet und schafft euch 
diesen harten Kern, um Eure 
Elendsfabriken nicht infrage 
stellen zu lassen" machen die 
anderen zum Vorwurf, - noch 
eine Minderheit. 

Referenten aus Italien, Däne- 
mark, Schweden, Großbritanni- 
en, Frankreich, aus den Nieder- 



Quarto in Genua, faßte diesen 
Denkansatz in die Forderung, 
eine neue, humane Kultur zu 
schaffen. 

Behinderte sollen leben können, 
wie jeder andere auch. Unab- 
hängig davon, ob ihre Arbeits- 
kraft im Produktionsprozeeß 
verwertbar ist oder nicht. Tore- 
sine nannte das, was als Arbeits- 
therapie in psychiatrischen An- 
stalten und in Werkstätten für 
Behinderte läuft, die spitzfindig- 
ste Form des Diebstahls von' 
Arbeit, Behinderte in Anstalten 
oder anderen Sondereinrichtun- 
gen zu halten, spiegele ein fal- 
sches kollektives Bewußtsein 
wider. 

Slavich warf allen Ländern, die 
den reformerischen Weg der Ver- 
ringerung des sogenannten "har- 
ten Kerns" durch neue, huma- 
nere Sondereinrichtungen gehen, 
vor: "Ihr habt Eure Form der 
Endlösung gefunden!" Der Be- 
griff "Endlösung" war nach ei- 
gener Aussage der Italiener be- 
wußt in Anlehnung an den Be- 
griff der faschistischen Endlö- 
sung im D ritten-Reich gewählt 
worden. 

"Wer bestimmt denn diesen har- 
ten Kern? Habt ihr die Leutege- 

K. Slrohn 

Sdnitdtshdus 
Orthopddii' - litimJd^cn 

MOi Köln (Kdik) S6^3 Leichlingen 
Tdofiusslr.iöe ? trmidndweg 27 
1 erpr'jMO? ?t) 83 12 herniuf {OH 75) 26Qb 

Faltfahrstühle 

Elektro- 
Fahrstühle 

Dusch-und 
Toilettenstühle 

Gehhilfen 
Gehgestelle 

Mittel 
zur Selbsthilfe 
für den 

Versehrten 

fragt?" geißelte Slavich die 
Macht der Fachleute, die selbst- 
herrlich festlegen, wer zu diesem 
harten Kern gehört und wer 
nicht. Nur politisches Denken 
und politische Kräfte könnten 
diese verhängnisvolle Oefinitions- 
macht der Arzte und anderer 
Fachleute brechen. "Die Profis 
sind in Italien gegen die Auflö- 
sung der Anstalten gewesen, 
die Profis brauchen den harten 
Kern, sie werden nie gegen sich 
selbst reformieren! Sie wollen ih- 
re "Endlösung", ihre Einbahn- 
straßen der Aussonderung behal- 
ten." 

Dieser internationale Gedanken- 
austausch zu der entscheidenden 
Grundfrage jeder Behindertenpo- 
litik hat den "Mythos vom har- 
ten Kern" entlarvt: das Gerede 
vom harten Kern ist ein Ammen- 
märchen aus grauer Vorzeit! 
Es handelt sich dabei um die, 
"die nie wieder hinausgekommen 
worden sind", wie es der Schwe- 
de Wallner in einem Versprecher 
seines Vortrages ausdrückte. 

Ein zweites ist bei dieser Tagung 
mit ähnlicher Deutlichkeit zutage 
getreten: wir in der Bundes- 
republik stecken, was Fragen 
der Grundsätzlichkeit im Behin- 
dertenbereich betrifft, in finster- 
ster Steinzeit. Fast alle arbeit- 

ten in fröhlicher Unschuld daran, 
das feingesponnene Netz der 
Aussonderung Behinderter im- 
mer feiner zu weben. Wenige 
nur hinterfragen, was sie da tun. 
Wir arbeiten unbekümmert da- 
ran, daß sich die Separation 
verstärkt. 

Über den internationalen Ge- 
Gedankenaustausch zum "My- 
thos vom harten Kern" wird es 
im kommenden Jahr einen Kon- 
gressbericht geben. Das Büch ist 
bei der Geschäftsstelle der 
Deutschen Gesellschaft für Sozi- 
ale Psychiatrie, Hindenburgstr. 1 
Postfach 1253, 3050 Wunstorf 1, 
Tel.: 05031/4978 zu beziehen. 
Bitte vormerken! 

Gusti Steiner 
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ZUM WOHLE UNSERER 
KINDER 

Wie sich das Hellbrügge-Kinder- 
Ghetto öffentlich verkaufen läßt, 
zeigt der Anfang eines Artikels 
aus dem Münchener Stadt-Anzei- 
ger vom 24.9.1982. Heraushe- 
bungen durch die LP-Redaktion. 

BEHANDLUNG FÜR EINE 
MARK PRO TAG 
Das "Deutsche Kinderzentrum" 
deckt künftig alle Bereiche von 
Behinderungen ab. 

BEHINDERTE N ICHT 
GELADEN 

Am Stadtrand Münchens wurde 
am 17. September der Grund- 
stein gelegt für das "Deutsche 
Kinderzentrum". DORT SOLL 
EINMAL DAS BEHINDERTEN- 
PROBLEM AN SEINER WUR- 
ZEL UND IN ALLEN AUS- 
FORMUNGEN ANGEGANGEN 
WERDEN. Früherkennung, Vor- 
beugung systematische Behand- 
lung , Ausbildung von Fachkräf- 
ten und Forschung in bezug auf 
alle psychisch, sozial und orga- 
nisch bedingten Behinderungen 
von Kindern werden hier erst- 
mals unter einem Dach verei- 
nigt. 

Für die Zeit vom 2. - 4. 2. 1983 
läd der DPW V-Landesverband- 
NRW zu einer Fachtagung in 
Frankfurt ein. Fachleute und be- 
troffene Eltern wälzen dann 
tiefgreifende Probleme wie: 

"Wie Verschafft man den Kin- 
dern/Jugendlichen Eindrücke? 
(Wahrnehmung)" 

"Wo sind die besonderen Bedürf- 
nisse des einzelnen Kindes/Ju- 
gendlichen? 
(Verhalten, Kommunikation)" 

"Wie kann die Lebensqualität er- 
halten und wie kann sie vermit- 
telt werden? 
(Bindung und Beziehung zwi- 
schen Kind/Jugendlichem/Erzie- 
her)" 

An anderer Stelle geht es um: 

"Definitionen von schwerstkör- 
per- und mehrfach-behinderten 
Kindern/Jugendlichen, die sieb 
orientieren an; 

- Entwicklungsniveau 
- Leistung und Defizite 
- Soziale Situation" 

Direkt betroffene Behinderte, die 
sich eventuell gegen diesen Mist 
wehren könnten, sind nicht 
eingeiaden. 
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SeJbsthitfe? 

1. Berliner Selbsthilfetag 
am 10./11. Dez. 1982 

Anläßlich der 50. Konferenz der 
für das Gesundheitswesen zu- 
ständigen Minister und Senatoren 
der Länder (GMK) am 10. De- 
zember 1982 hier in Berlin, auf 
der von den Gesundheitspoliti- 
kern der STELLENWERT DER 
SELBSTHILFE IM GESUND- 
HEITSWESEN diskutiert werden 
soll, wird die Berliner Gesund- 
heitsselbsthilfebewegung am 10. 
und 11. Dezember 1982 einen 
BERLINER SELBSTHILFE- 
TAG, nach dem Modell eines 
"kleinen" Gesundheitstages, 
durchführen. 

In diesem Rahmen soll die Berli- 
ner Bevölkerung über die Bedeu- 
tung und die Form der Berliner 
Selbsthilfearbeit informiert wer- 
den. Damit haben auch gleichzei- 
tig die Gesundheitsminister die 
Möglichkeit vor Ort bei den Prak- 
tikern der Gesundheitsselbsthilfe 
Informationen einzuholen. 

Wir eröffnen den Berliner Selbst- 
hilfetag am 

Freitag, den 10.12. um 19.00 h 
im AUDIMAX, Technische Uni- 
versität, Straße-des-17.Juni 135 

mit der Vorstellung exemplari- 
scher Gesundheitsselbsthilfepro- 
jekte aus England und Holland: 
— Selbsthilfe Ressource-Center 

in Manchester (T.Martin) 
— Selbsthilfe—Projekte aus der 

Region Maastricht (Drs. Bremer- 
Schulte). 

Anschließend werden im Rah- 
men eines STREITGESPRÄCHS 
Menschen aus der Selbsthilfebe— 
wegung und Gesundheitspolitiker 
d iskutieren: 

Marina Schnurre 
Selbsthilfe brustamputierter 
F rauen 

Sopie Beer 
Verband alleinstehender Mütter 
und Väter 

G iseta K rieg 
Elternkreis drogenabhängiger Ju- 
gendlicher 

Klaus Balke 
Deutsche Arbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfe e.V. Gießen 

Herbert Brückner 
Gesundheitssenator Bremen 

Ulf Fink 
Gesundheitssenator Berlin 

Ellis HUber 
Gesundheitsstadtrat Berlin— 
W ilmersdorf 

Moderation: 
Winfried Göpfert, Ratgeber Ge- 
sundheit, Sender Freies Berlin. 

SAMSTAG, den 11.12.1982, 
1 1.00 - 17.00 h 

In verschiedenen Gesundheitsini- 
tiativen und Projekten in ganz 
Berlin werden Gruppenveranstal- 
tungen (Arbeitsgruppen, Projekt- 
vorstellungen, Diskussionen u.a.) 
stattfinden. 

Es soll eine 'bunte Wiese' unter- 
schiedlichster Veranstaltungen 
zum Thema Gesundheitsversor- 
gung und Selbsthilfe stattfinden. 

Abschließend werden die Ergeb- 
nisse der Tagesdiskussion in 
einem Gesamt-Plenum vorgestellt 
und zusammengefaßt. Danach 
gibt es das große SELBSTHILFE 
FESTIIt 

Ein Faltblatt kann angefordert 
werden. 

Veranstalter: ASTA TUB 
AKTION GESUNDHEIT 
ARBEITSKREIS ZUR FÖRDE- 
RUNG AUTONOMER FRAU- 
ENPROJEKTE, BÜRGERINITI- 
TIVEN UND ALTERNATIV- 
PROJEKTE 

Kontakt: 
AKTION GESUNDHEIT 
Verband der Selbsthilfe und 
Gesundheitsinitiativen Berlin 

c/o GESUNDHEITSLADEN 

BERLIN e.V. 
Gneisenaustr. 2, Mehringhof, 
1000 Berlin 61 
Tel. 030/693 20 90. 

Hier sehen Sie einen Teil unserer 

Fahrstuhl- und Reha-Abteilurfg im 

Untergeschoß unseres Hauses. 

IHR SANITÄTSHAUS 
5000 Köln 1 Fleischmengergasse 49-51 

Telefon (0221)235217 
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Iauf 1 qa 
I üur Ourchführunq der Verordnung aber dia Befreiung von darl 

RundfunkqebahrenpfUeht 

.. , I. Ihr.. E...rh.....*..l. «-"“hl 

Ltändio nicht tellnehirenjconn^ 

kann. Oie Vorauaaeizurgen fUr die Gebührenbefreiung sin 
auch dann zu verneinen, wenn der Behinderte ' 
Veranstaltungen mit Hilfe von Begleitpersonen oder mit 
rjhuch.« Ml-«.'" <«. >■ ;:r:. j 
barer Weise besuchen kann. Eine 

Lit anderen Gruppen, die von der re pf cht | 
befreit werden (z. B. mit SonderfUr sorgeberechtigten 
sehbehinderten, Hdrgeschbdigten), darf nicht vorgeno-j 
werden, weil der Gebührenbefreiung dieses erson 
andere Motive zugrundeliegen, 

Lbs. 1 Befrelungsvero^nun^ 

lE^tewesentTichTvoraussetzung ist eine nicht nur vorüber-1 
Igehende Minderung der Erwerbsfähigkeit um'wenigstens Bo X.| 
iBei weniger als Bo % ist eine Geb'ührenbefreiung nicht zu , 
lerteilen. Ein Grad der MdE von wenigstens Bo % reicht eberj 
Ikeinesfalls allein aus. um die gesundheitlichen Vorauf- • 
I Setzungen zu begründen.^ 

daU der Rundt^ 

Iteilnehmer wegen seines Leidens an öffentlichen Ve^- 
ständig nicht teilnehmen k^ 

Oer Begriff "ständig nicht teiInehmen können" beoeu-eu. 
daß eine Teilnahme auf Dauer - also nicht nur ' 
unmöglich ist. Er besagt ferner, daß die Teilnahme an eder 
Art von öffentlichen Veranstaltungen ausgeschlossen sein 
muß. Kann ein Behinderter nur an besti^ten Veranstaltungen 
nicht teilneh^n (z. B. weil sie im Freien oder ln. ge- 
schlossenen Räumen stattfinden. weil geraucht wird, 
nur Stehplätze gibt oder weil ein großes Gedränge zu e^arte, 
ist), rechtfertigt dies ebenfalls nicht die Erteilung der 
Geb-Jhrenbefraiung. weil der Behinderte auf andere Veran- 
Stauungen ausweichen kann, Ist einem Behinderten nach e em 
Arbeitstag der Besuch einer öffentlichan.Veranstaltung nich 

iiu.. 
Besuchs an Wochenenden.JeieiUagen^ode;^^ .. 

IBef der Beurtedung^^^r^eMjide^^^eg^i^^l^J^^jdensl 
jan öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht ’teilnehmen kann 
[muß ein objektiver HaDstab angelegt werden. Bei'vorliegen ” 
■einer Hilflosigkeit oder einer außergewöhnlichen Gehbehfn- 
Iderung im Sinne des Schwerbehindertenrechts darf nicht ohni 
|^^^Uer£S_^on ausgegangen werden, daß der Behinderte 

„tzend oder stehend an »ff® tUche 
teilnehmen kann. Hiebt nur mit 

„,„e 
[„endigkeit Ständiger Begiei 9 öffentliche Verkehrs-^ 

[liehen Verkehrsmitteln gege wegen der Behinderung ^ 

Uhl h...i.t .,.,.«10.11 .»h 'w“l 
Aufsuchen eines bes ^ ..,,hweren (z. B- längere Weg- , | 
Verweilen ausschließen oder e ^ ^ßten; weite Anfahrt^ 

strecken, die zu Fuß zuruckg legt werden^^^ 
Ifrühieitige Schließung jÜ. unberücksichtigt 
pVatzen) lassen eine Be des Wohnortes 
[bleiben muß auch, ob ^ hestiiimte Veranstaltungen 
des Behinderten keine oder nu ob der Gesundheits- Istattfihden.Entscbeidend^ist^v«^ 

tustand des Behinder en 
».Anstauungen im obengenaog^^^j^^ 

Die Voraussetzungen sind ln aller Regel bei solchen Be 
hinderten zu bejahen, hi. .i,f ihre Umgebung unzumutb^ 
abstoßend oder störend wirken (z.B. durch Entstellung. 
nnrurhsbelästinnno. laute Atemgerjusche^^gg^' 

r^pistiQ Oder'psychisch Behinderten ist zu prUfeiit^ 
t..fiinrhtPt werden muß, daß sie beim Besuch öffentlichec 
Veranstaltungen, beispielsweise durch lautes Sprechen. 
Hin- und Herlaufen'oder aggressives Verhalten. storen_. 
Unerheblich 1st dagegen, ob der BehinderteJ^|^j^j^^ 
die Darbietungen überjiau£tjiEjrIi£5|^ 

EH“=s=is^ 
vr.ft.fahrzeug selbst zu führ^ 
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Führcrsch®*'' ® 

Am 17. 9. 1982 beteiligte sich 
die INTEG-München am Schwa- 
binger Straßenfest anläßlich der 
1200-Jahr Feier Schwabings. 
Diesmal jedpch von Schwabings 
Bürgern selbst veranstaltet • lei- 
der nur an einem Tag. Wir hatten 
einen Info-Stand aufgestellt, der 
unter dem Motto "Führerschein 
in 5 Minuten" viele neugieri- 
ge Besucher anlockte (auch Poli- 
zisten • überraschend freundli- 
che). Wer den Führerschein er- 
werben wollte, mußte mit einem 
Rollstuhl den abgesteckten Par- 
cours abfahren. Dieser Parcours 
enthielt fast alle Schwierigkeiten, 
die Rollstuhlfahrer auf ihren We- 
gen in der Stadt bewältigen müs- 
sen (wenn sie den Mut dazu 
haben): Treppen-, Bordsteine, 
hängende Bürgersteige, Kopf- 
steinpflaster, Telefonzellen, steile 
Rampen und Absätze vor Ge- 
schäften; sowie die mitleidigen 
und dummen Sprüche (mit sowas 
macht man doch keinen Spaß) 
oder wie eine Dame aus der 
Werbebranche so schön formu- 
lierte: "Geschmacklosigkeit!". 
Und das von einem Werbe- 
experten, die ja bekanntlich vor 
nichts zurückschrecken!! Für die 
ganz Mutigen hatten wir auch 
eine Rolltreppenfahrt eingeplant, 
das Benutzen eines öffentlichen 
Verkehrsmittels (Bus) ersparten 
wir den' armen Opfern mitfüh- 
lenderweise. So etwas wollten 
wir den armen (Noch-) Nicht- 
behinderten doch nicht antun. 

Wir wollten zunächst mit unse- 
rem Stand möglichst Personen 
jeden Alters ansprechen und die 
Möglichkeit geben, sich aus eige- 
ner Erfahrung ein Bild von den 
Schwierigkeiten eines "Rollies" 
zu machen. Ein sehr großer 
Teil, vor allem Kinder und 
Jugendliche, (auch viele Auslän- 
der), waren bereit, sich einmal 
in einen Rollstuhl zu setzen. 
- natürlich mit Begleitung. War's 
anfangs für manche noch Gaudi 
- bald wurde ein hautnahmer 
Anschauungsunterricht daraus. 
Viele waren am Ende der Test- 
strecke erschöpft und hatten von 
der Anstrengung rote Köpfe. "So 
schlimm hätte ich mir das nicht 
vorgestelltlI" war die vorherr- 

Minuten 

sehende Meinung, was dann viele \ 
spezifische Fragen (Kosten, Be- 
hinderungsarten) auslöste. Von 
den "älteren" Personen sind 
zwei Ausnahmen besonders her- 
vorzuheben: Zum einen zwei ja- 
panische Professoren und zum 
anderen SPD-Stadträtin Edith 
von Welser; die unter wenigen 
ihrer Altersgruppe (30-50) ihre 
Flemmungen überwanden und 
sich recht aufgeschlossen zeigten, 
(überraschenderweise engagierte 
sich eine Gruppe Punker sehr 
intensiv - was ziemlich im Wider- 
spruch zu ihrem Bild in der 
Öffentlichkeit steht. So über- 
raschend, wie es für manchen 
scheinen mag, ist dieses Ergebnis 
allerdings nicht. Für uns zeigt 
sich Immer wieder, daß "Rand- 
gruppen" unserer Gesellschaft 
mehr Verständnis für eine andere 
Minderheit aufbringen, als die- 
jenigen, die einen Großteil der 
Bevölkerung ausmachen. 

Schreiben des Pflegeheimes St. 
Vinzenz, 8311 Velden 
an seine Bewohner 

Datum 27.08.1982 

Herrn X. 
im Hause 

Sehr geehrte(r) Herr X., 

durch den weiterhin allgemein 
anhaltenden Preisanstieg ist es 
uns in Zukunft leider nicht mehr 
möglich, wie bisher die anfal- 
lenden Kosten für Ihre eigenen 
Kosmetikartikel, z.B. Badezusatz 
und Haarshampon ganz zu über- 
nehmen. Bisher konnten und 
wurden die anfallenden Kosten 
als zusätzliche Leistung vom 
Pflegeheim St. Vinzenz voll über- 
nommen. 

Von denen kann man dann sol- 
che Bemerkungen zu hören krie- 
gen; " Da brauch ich mich nicht 
reinzusetzen, das kann ich mir 
auch so vorstellen" - "das 
ist makaber"-"Pervers" - "Un- 
verschämt, was man auf Kosten 
der Behinderten alles so treibt" 
- "mit sowas macht man doch 
keinen Spaß"!I 

Unser Hauptfazit: Wir haben zu 
Diskussionen angeregt und eini- 
gen die Scheu vor dem Behinder- 
ten und seinem Gefährt genom- 
men. 
P.S.: Wir sollten bei weiteren Ak- 
tionen vor allem die jüngeren 
Leute ansprechen, da die Er- 
wachsenen leider schon zu 
fixiert und mit zuvielen Vor- 
urteilen belastet sind, die eine 
partnerschaftliche Verständigung 
sehr erschweren - ja fast unmög- 
lich machen. 
(Bin 38, der Tipper) 

Da wir die für Sic anfallenden 
Kosten so gerihgi wie möglich 
halten wollen,, sind wir auch 
weiterhin’ bereit, diese Kosme- 
tikartikel' zuit Verfügung zu 
stellen. 

Ab: 01. Oktober wird ihr Kosten- 
anteil für ein Vollbad: 0,40, 
für eine Kopfwäsche DM 0,30 
betragen. 

Da es sich hierbei um sehr ge- 
ringe Beträge handelt, wird die 
Abrechnung vierteljährlich erfol- 
gen. 

Sollten Sie aber lieber Ihre eige- 
nen Mittel verwenden wollen, 
entstehen für Sie diese Kosten 
selbstverständlich nicht. 

Wir bedauern diese Maßnahme 
und hoffen auf ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

Beteiligte "Redakteure": 
Ina, Richard, Uschi und Michael 

Mühtbauer 
{Heimleitung) 

Anmerkung der Redaktion: 
Eine für das Heim interessante 
Nebeneinnahme, da es die be- 
treffenden Artikel im Großen 
einkauft? 
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INITIATIVE "MÜNCHENER 
AUFSCHREI" PROTESTIERT 
GEGEN DIE KÜRZUNGEN IM 

SOZIALBER EICH 

Gegen die bereits vollzogenen 
und noch geplanten Kürzungen 
im Sozialbereich zieht jetzt eine 
Initiative zu Felde, die sich'M un- 
ebener Aufschrei' nennt. Ihre 
Mitglieder - neben Pädagogen, 
Erziehern, Psychologen, Medizi- 
nern und Ehrenamtlichen vor al- 
lem auch Betroffene selbst - le- 
gen Protest ein: "wir sind es leid, 
weiterhin mit Flickschusterei die 
Probleme unserer Gesellschaft zu 
verdecken!" heißt es in einer Re- 
solution, die bei einer Informa- 
tionsveranstaltung unter dem 
Motto: "Uns reicht'sl" vorge- 
stellt wurde. Die Initiative sieht 
eine deutliche Verschlechterung 
der Arbeits- und Lebenssituation 
"von ohnehin Benachteiligten" 
und will künftig mit Berichten 
und Dokumentationen Mißstän- 
de aufzeigen. 

Unter zahlreichen Mitarbeitern 
in sozialen Einrichtungen 
herrscht Unmut. Auf Grund der 
knappen Haushaltskassen stehen 
sie vor drohenden Zuschußkür- 
zungen und harten Auseinander- 
setzungen, bei denen Politikern 
nicht selten Argumente wie "zü- 
gelloses Anspruchsdenken" oder 
"Hängematte des sozialen Net- 
zes" leicht von den Lippen ge- 
hen. Gleichzeitig registrieren sie 
aber, daß immer mehr Menschen 
den sogenannten Problemgrup- 
pen Arbeitslose, Jugendliche, 
Alte, Behinderte, psychisch 
Kranke und Ausländer zugeord- 
net werden und einen gesell- 
schaftlichen Abstieg erleben. 

BETROFFENE DIFFAMIERT 

Die Initiative "Münchener Auf- 
schrei", die in Hamburg bereits 
eine gleichnamige "Schwester" 
besitzt, will diese "soziale Pro- 
blematik" nicht länger schwei- 
gend hinnehmen. Psychologie- 

professor Heinz Keupp, Mitinitia- 
tor des "Münchener Aufschreis", 
rief daher bei dem Gesprächs- 
abend im "Haus der Kirche", der 
sich als eine Art Vorstellungsver- 
anstaltung verstand, dazu auf, 
"die Logik der Ausgrenzung zu 
durchbrechen". Benachteiligte 
und Betroffene würden zuneh- 
mend "deformiert und diffa- 
miert", das Wort von der ideolo- 
gischen Wende stehe im Raum. 

Herbe Kritik an den gegenwärti- 
gen Zuständen innerhalb des So- 
zialbereichs wurde auch in den 
Schilderungen mehrerer Sozialar- 
beiter und Pädagogen aus den 
verschiedensten Einrichtungen 
laut. So stehe der "real geschätz- 
te Mißbrauch in der Sozialhilfe" 
(im Jahr 1979 etwa 300 Millio- 
nen Mark bundesweit! in krassem 
Mißverhältnis zu den Geldern, 
die Wirtschaftskriminelle zur 
Seite geschafft hätten (nach An- 
gaben des Max-Planck-Institutes 
für 1979 rund 45 Milliarden 
Mark). Bereits in Kraft sind zahl- 
reiche Kürzungen der Sozialhilfe 

so zum Beispiel die Regelsatzkür- 
zungen für Pensionsbewohner 
und Asylanten oder Einschnitte 
bei der Tbc-Hilfe und in der Be- 
hindertenhilfe. 

WENIGER CHANCEN DER RE-- 
HABILITATION 

Beklagt wurde zusätzlich die Si- 
tuation für bislang finanzierte 
Projekte, die jetzt mit einer er- 
höhten Selbstbeteiligung käm- 
pfen müßten. Die rund 60 Teil- 
nehmer des Treffens vereinbar- 
ten, ihre Zusammenarbeit zu ver- 
stärken und mit Dokumentatio- 
nen zu belegen, wie "die Chance 
zur Reintegration und Rehabili- 
tation unserer Klienten syste- 
matisch verringert werden". 

George Deffner 

Kontaktadresse des "Münchener 
Aufschreis": 
Heiner Keupp 
Ringhoffer Str. 34 
8043 Unterschleißheim 



REGIONALTEIL MÜNCHEN 

Wiederspruch Glosse 

“Mir erscheint es als Gewinn, daß 
über das, was "behindert" aus- 
sagt, nachgedacht, informiert, 
mehr Bewußtsein und Betroffen- 
heit erreicht worden ist. Heute 
wissen mehr Menschen mehr da- 
von,was es bedeutet, 'behindert' 
zu sein. Wer dies weiß, muß 
vor allem fordern, daß die Zahl 
der Behinderten sinkt, nicht 
wächst." "Wenn wir alle hilfs- 
bedürftig gewordene Behinderten 
nach den Ursachen ihres Leidens- 
schicksales befragten, müßten er- 
schreckend viele auf vernachläs- 
sigte Vorsorge der Eltern verwei- 
sen, andere aber auf eigenen 

Leichtsinn mit Motorrädern, mit 
Alkohol, mit Drogen." 
(Aus: Kritische Bilanz des Behin- 
dertenjahres 1981 von Hans 
Stützle, berufsmäßiger Stadtrat) 

....wer schenkt Begabung oder 
Behinderung? Gott!... 
(Hans Stützle in der LUFTPUM- 
PE September 1982) 

BEHINDERUNG 
LEIDENSSCHICKSAL ODER 

GOTTES WILLE 

Ich bin einer von denen, die wis- 
sen, was es bedeutet, behindert 
zu sein, denn ich bin behindert, 
und ich war nichtbehindert. 

Ich käme nie auf die Idee, wie 
Stützie, zu fordern, die Behinder- 
ten müßten weniger werden. Ich 
empfinde es als Beleidigung aller 
Behinderten, daß jemand meint. 
Behinderte sind Menschen, von 
denen es zu viele gibt! Gehöre 
ich persönlich zu denen, die zu 
viele sind, gehöre ich zu denen, 
die eigentlich nicht leben sollten? 

Wie kommt Stützle dazu, mein 
Lebensrecht in Frage zu stellen? 

Behinderte, die wissen, was es 
heißt, "behindert" zu sein, for- 
dern: die vollen Menschenrechte 
für Behinderte, im besonderen 
fordern sie die Gleichberechti- 
gung mit den Nichtbehinderten 
und die Eingliederung in den 
Lebensalltag. 

Stützle sieht in der Behinderung 
ein Leidensschicksal. Behinderte 

leiden nicht mehr als Nichtbe- 
hinderte! Aber vielleicht ist für 
Stützle jedes Menschenleben ein 
Leidenssch ickssal? 

WIDERSPRÜCHLICHE 
ERKENNTNISSES DES 
MÜNCHENER SOZIAL- 

REFERENTEN H.STÜTZLE 

Gott-sei-Dank nehmen viele Be- 
hinderte die literarischen Ab- 
handlungen Stützles nicht wich- 
tig, denn sonst würden sie wirk- 
lich leiden müssen. Was Stützle 
als Privatperson über Behinderte 
denkt, ist unerheblich, halt ein 
Nichtbehinderter mehr, der Be- 
hinderte nicht zu den vollwerti- 
gen Menschen zählt! Aber Stützle 
ist der Sozialreferent der Landes- 
hauptstadt München und Sozial- 
politiker der CSU, und deshalb 
ist es nicht ungefährlich, was er 
über Behinderte denkt. 

Für Stützle ist Behinderung ein- 
mal der Wille Gottes und ein an- 
deresmal ein Leidensschicksal, 
für das Behinderte oder deren 
Eltern verantwortlich sind. Der 
von Stützle erweckte Eindruck, 
für Behinderungen seien die Be- 
hinderten oder deren Eltern 
meist selbstverantwortlich, ist 
Rufmord an den noch immer dis- 
kriminierten behinderten Men - 
sehen und deren Eltern. Für Be- 
hinderte und deren Eltern, die 
sich tagtäglich um die Gleichbe- 
rechtigung und die Eingliederung 
der Behinderten bemühen, wird 
Stützle immer mehr zu einer un- 
erträglichen Zumutung. 
Werner Spring 

WIR, DIE "EXKLUSIVE" 
MÜNCHENER BEHINDERTEN 

BEWEGUNG 

Kommt da das letztemal tatsäch- 
lich eine in der Münchener Behin- 
dertenszene noch unbekannte 
Behinderte in unsre emanzipato- 
risch - integrativ - progressive Ak- 
tionsgruppe. Und hat diese Per- 
son doch glatt die Unverschämt- 
heit, etwas zu fragen. Da könnt' 
ja jeder kommen und etwas fra- 
gen. In altbewährter Manier ha- 
ben wir diese Person wie Luft be- 
handelt und ihre Frage ganz ein- 
fach überhört. 

So behandeln wir alle "Neuen" 
in unserem exklusiven Kreis. Wer 
diese Behandlung bzw. diesen 
Härtetest mehr als 4 Wochen 
durchhält, wird gnädigerweise 
vorläufig aufgenommen. Unser 
Härtetest ist leider für die mei- 
sten Behinderten und Nichtbe- 
hinderten zu schwierig und zu 
hart. Zu unserem Leidwesen ist 
deshalb die Münchener Behinder- 
tenbewegung bisher auf einen 
kleinen Personenkreis beschränkt 
geblieben. 

Wir von der "exklusiven" Mün- 
chener Behindertenbewegung 
haben uns bisher immer für ganz 
gewöhnliche Menschen gehalten 
und den Begriff "Elite" weit von 
uns gewiesen. Aber angesichts 
der Tatsachen sollten wir unsere 
menschlich verständliche Be- 
scheidenheit ablegen und lernen, 
unsere Überlegenheit zu akzep- 
tieren. 
Werner Spring. 

Ärger mit Ämtern? 

Haben Sie Schwierig- 
keiten mit Behörden? Ich 

stehe Ihnen unbürokratisch 
mit Rat und Tat zur Verfügung: 

Im BQrgerbGro für den Land- 
krele München 
Isartorplatz 8, &000 München 2 
Telefon 220233 (Sprechstunden 
jeden Montag ab 10 Uhr). 

Dr. Peter Paul Gantzer, SPD 
Mitglied des Landtags, PetitionsausschuB 



REGIONALTEIL MÜNCHEN- 

Auch Behinderte haben 
ein Recht darauf,'schön' 
zu sein. Gerade wenn ei- 
nen die Natur nicht mit 
allen Reizen ausgestattet 
hat, die uns Film und 
Fernsehen immer wieder 
vorgaukeln, ist es wichtig, 
die vorhandenen Vorzüge 
in's rechte Licht zu rük- 
ken. Dieser Kurs will An- 
regungen geben und klei- 
ne Kniffe vermitteln, wie 
Sie das Beste aus Ihrem 
"Typ" machen können. 

Oufch Kosmetik 

Ucht gerücV^^ 

Beim Durchblättern des Behin- 
derten-Program mes '82, der 
Münchener Volkshochschule, 
stößt man auf Seite 21 auf einen 
Kosmetikpflegekurs, der zwar 
Behinderten wie Nichtbehinder- 
ten offen steht, sich jedoch spe- 
ziell an Behinderte wendet. Da- 
gegen ist auch nichts einzuwen- 
den. Allerdings empfinde ich den 
Begleittext zu diesem Kurs 
Schlichtweg als eine Herabwürdi- 
gung von behinderten Menschen, 
gerade in diesem Heft. Aussagen 
wie "auch Behinderte haben ein 
Recht darauf, schön zu sein" und 
weil "einen die Natur nicht mit 
allen Reizen ausgestattet hat,..., 
1st es wichtig, die vorhandenen 
Vorzüge in's rechte Licht zu rük- 
ken" sind nicht nur absurd, son- 
dern sie stempeln obendrein uns 
Behinderte - insbesondere behin- 
derte Frauen - generell zu reizlo- 
sen Wesen ab. 
Was meine ich mit Entwürdi-- 
gung? Die erste Aussage hört sich 

für mich so an, als ob behinderte 
Menschen nicht selbst ihre Be- 
dürfnisse erkennen können. Und 
was heißt schon Schönheit, 
Schön-sein? Das sind doch sub- 
jektive Begriffe, von denen man 
doch nicht sagen kann, man hat 
ein Recht darauf. Für mich ist 
jeder Mensch - ob behindert oder 
nicht - auf seine Art schön. 

Die zweite Aussage stellt das 
Äußere eines Menschen zu sehr 
in den Vordergrund. Daraus muß 

s/jj gefolgert werden, daß Persön- 
^ 'lichkeit und alles, was eben zum 

Menschen gehört, als zweitrangig 
eingestuft wird. Eine solche Ein- 
stellung und Entwicklung führt 
zwar zu dem Idealbild eines Men- 
schen, jedoch nicht zu dem Men- 
schen an sich. 

Ob man durch Kosmetik anzie- 
hender wirkt oder nicht, das 
kann jeder für sich entscheiden. 
Sicher dürfte sein, daß sie das in- 
tensive Kennenlernen von Men- 
schen erschwert. Weshalb? Bei 
dem Kennenlernen von Men- 
schen spielen ja Gestik und Mi- 
mik eine wesentliche Rolle. Diese 
Ausdrucksformen können durch 
kosmetische Einwirkungen u.U. 
erschwert gedeutet werden; es 
entsteht eine weitere Hürde des 
Kennenlernens - vor allem bei be- 
hinderten Menschen, deren Ge- 
stik und Mimik wegen der Un- 
kontrollierbarkeit auf Anhieb 
meist nicht "richtig" gedeutet 
werden kann. 

Diese zwischenmenschliche Pro- 
blematik wird, meiner Meinung 
nach, durch die Kosmetik eher 
verschärft als gemildert. Daß es 
der Kosmetik darum gar nicht 
geht, zeigt die Wortwahl im er- 
wähnten Text. Es geht ihr viel 
mehr um Äußerlichkeiten bzw. 
um "Restaurierung" von sogn. 
unästhetischen, ungenormten 
Körpern. Und genau dagegen 
wehre ich mich mit Entschie- 
denheit. 
Werner Müller 

LESERBRIEF^ 

2UM SCHWERPUNKTTHEMA 
"GEHÖRLOSE", der Artikel 
"Stumme Bilder" in Heft 10/82, 
Seite 10 ff. 

Als hochgradig Sehbehinderte ha- 
be ich natürlich beim Fernsehen 
zu Hörbehinderten genau entge- 
gengesetzte Interessen. Ich be- 
komme meine Informationen in 
erster Linie über das Gehör, und 
die Augen dienen sozusagen als 
zusätzliche Hilfsmittel. Ich kann 
z.B. Untertitel nicht verfolgen 
oder eingeblendete Zwischentex- 
te nicht lesen, weil sie zu schnell 
wieder weg sind. 

Das soll nun nicht heißen, daß 
ich die Forderung der Hörbe- 
hinderten nach mehr visueller In- 
formation ablehne. Nur, wenn 
Ihr dafür eintretet, solltet Ihr 
nicht gleichzeitig für eine Ver- 
minderung der akkustischen In- 
formationsvermittlung plädieren, 
ich glaube, viele schwedische 
Sehgeschädigte sehen voller Neid 
auf das deutsche Fernsehen, weit 
hier fast alle Filme synchronisiert 
gebracht werden. Ich habe zwar 
in der Schule ein bißchen Eng- 
lisch gelernt. Aber wenn die Un- 
tertitel als zusätzlicher Anhalts- 
punkt wegfallen, fällt es doch 
recht schwer, die Dialoge zu ver- 
folgen, ganz zu schweigen von 
französischen, spanischen oder 
sonstigen Filmen. 
Man kann doch auch synchroni- 

sierte Filme und deutsche Filme 
mit Untertiteln bringen. Da wer- 
den allerdings viele nichtbehin- 
derte Zuschauer empört sein, die' 
sich jetzt schon maßlos über die 
Kennzeichnung mit den Buch- 
staben "ARD" und "ZDF" zur 
Verhinderung von Raubkopien 
aufregen. 

Sollten sich Untertitel bei allen 
Sendungen deshalb nicht durch- 
setzen, so müßten zum indest alle 
Sendungen über Videotext mit 
Untertiteln versehen werden. 
Den Betroffenen muß dann das 
erforderliche Zusatzgerät kosten- 
los zur Verfügung gestellt wer- 
den. Wenn die Krankenkasse 
für Sehbehinderte ein Fernseh- 
lesegerät zur Verfügung stellt, so 
kann sie auch für Hörbehinderte 
das Zusatzgerät für Videotext fi- 
nanzieren. Beide Geräte dienen 
nämlich zum Ausgleich des 

22 



hinderungsspezifischen Informa 
tionsdefizits. 

Wenn Ihr mal einen Schwerpunkt 
zum Thema Sebehinderung 
machen solltet, dann gebt das 
bitte rechtzeitig bekannt. Da 
kann ich vielleicht einiges an Alt- 
tagserfahrung beitragen. 

V iele Grüße 
Gereon Meessen 
Hausweg 35 
6103 Griesheim 
Tel.: 06155/3558 

An die Redaktion der LP: 

Heute möchte ich mich bei Ihnen 
allen für Ihre Zeitung bedanken. 
Sie können sich gar nicht vorstel- 
len, wieviel Kraft ich immer wie- 
der durch Ihre Beiträge schöpfen 
kann. Sehr oft bin ich durch den 
Kampf mit den Behörden am 
Nullpunkt. Aber Ihre Zeitung 
gibt mir immer wieder Mut, 
weiter zu machen. Erst habe ich 
gedacht, Ihr seid ziemlich hart 
und negativ, aber im Laufe der 
Zeit muß ich sagen: Das ist noch 
zu wenig. Denn die Behörden- 
willkiir wird immer schlimmer. 
Sicher, es gibt auch prima Beam- 
te, die echt helfen wolfen, aber 
die meisten haben Scheuklappen 
oder kein Verständnis. Da wird 
einem einfach gesagt: "Tun Sie 
den doch wieder in's Heim!" 

Anfangs habe ich viel geweint aus 
Verzweiflung, aber jetzt bin ich 
mittlerweile vor allem auch 
durch Ihre Zeitung seelisch auf- 

geriistet, daß mich das nicht 
mehr so trifft, und ich mir nichts 
mehr gefallen lasse. 

Stichwortartige Schilderung un- 
seres Falles- 

Er: 25, totale Querschnittläh- 
mung, nach eineinhalb Jahren 
Bayreuth (Reha), 1 Jahr Heim, 
(Altersheim/Ansbach), dann Be- 
kannschaft und Zuneigung zu 
mir. ' 
Ich: 38, geschieden, 2 Kinder. 
Wir wollen es gemeinsam weiter- 
schaffen. Ewiges Suchen zwecks 
Wohnung. Ablehnung: "Ja, der 
kann doch nicht arbeiten!" End- 
lich auf dem Land was gefunden. 

Nun der Behördengang. Überall 
Unverständnis und Ablehnung. 
Bis zum Oberbürgermeister Zu- 
mach: "Aber liebe Frau Leeb 
(das bin ich), geben Sie ihn doch 
wieder in’s Heim!" Auch er, der 
sich öffentlich immer loben läßt. 

Mein letzter Gang war zum Re- 
gierungspräsidenten von Mosch. 
Ich hatte ihn um Hilfe bitten 
wollen, weil uns das Geld nicht 
langte. Das Landratsamt zahlt 
nur 826,- DM monatlich. Es 
reicht einfach nicht, erschwert 
durch die Aufnahme seines Kin- 
des Steve, 5 Jahre, das bei der 
Mutter nicht mehr versorgt wur-’ 
de (laut Jugendamt). 

Auch dieser Halbgott residiert in 
einem Schloß und hat von nichts 
eine Ahnung. Schiebt mich mit 
den Worten ab: "Ach, gehen Sie 
doch wieder arbeiten. Und ihn 
in's Heim 

Daß dann aber 3 Menschen in's 
Heim müssen, er, der Frank, 
Steve und Pflegekind Marianne 
(Jugendamt Ansbach mit der 
Bitte um Unterbringung an uns 
herangetreten) kostet ihn nur ein 
Schulterzucken. Draußen war ich 
wieder abgeschoben zu seinen 
Direktoren. Der eine: total des- 
interessiert, der andere gibt mir 
den Rat, mehr Geld zu fordern, 
denn das sei schon ein bissl wenig 
die 826,- DM für fast rund um 
die Uhr, ohne Urlaub, Freizeit 
usw. Auch die rührt wenig die 
drohende Gefahr, daß die 3 in's 
Heim müssen. Wir haben doch so 
gute, gell. Keinen rührt, daß wir 
beieinanderbleiben wollen, daß 
wir uns ein gutes Leben geschaf- 
fen haben in dem einen Jahr, 
trotz Entbehrungen. Aber wir ge- 
ben nicht auf. Wir müssen es ein- 
fach schaffen, sonst ist alles zu 
Ende. 

Nun werde ich die Lohnfprde- 
rung versuchen, ob es was nützt? 
Was glauben Sie? 

Ich melde mich wieder falls es 
Sie interessiert. 

Mit herzlichen Grüßen verbleiben 
wir. 

Eva, Frank, Steve, Marianne. 

Wer ähnliche Erfahrungen mit 
diesen Forderungen an Behörden 
hat und Rat geben kann, wende 
sich an Frank Wawrda, Martin- 
Renz-Str. 8, 8501 Dietenhofen. 
Eventuell Kopie zur Veröffentli- 
chung an uns wenn der Rat von 
allgemeinem Interesse ist. 

MEDIZINISCHES FACHHAUS 

VON SCHLIEßEN 
Ihr Partner für die Gesundheit 

Lltltranl «lltr Kii»«n — Orthopädiiche Wtrkftilll* — Lielertervict — ntpirilui-Scrv.'ct 

Neueröffnung! Schräg gegenüber Kaufhof am Stachus 

Aritbedirf — PrailtautrUslung — Rehtbllili• * ®®flf'®f'Straße 7 • 
lionsmltUI — RpNilühle — Krankenpllppe- onnn -r . j , 
•rtjkei — Krankinbtiitn — Biuidruckm«B- * «000 München 2 * Tclefon 0 89/SS 16 49 

girlli — Brudprothfian 

Wir bettlltgcn un* an dtn Parkqcbührtn 
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LESERBRIEFE 

BETR.: NOVEMBER-HEFT 82 

Liebe Redaktion, 

ich finde es schade, daß Lothar 
nicht klar sagt, was er wirklich 
will und wie er es meint. 

Ist das der gleiche Lothar Sand- 
fort, der im Beitrag "Dem Übel 
an die Wurzeln" auf Seite 10 be- 
lehrend meint: 

"Die massive Tat hat natürlich 
auch ihre Grenzen. Wo sie in kör- 
perliche Verletzung übergeht, be- 
wirkt sie nichts anderes als ver- 
schärfte Unterdrückung", 

im gleichen Heft auf Seite 20 
dann aber schreibt: 

"Komm Karin, laß uns doch die 
Kugel nehmen, und dann, wenn 
die unaufgeklärten Aufklärer 
wieder kommen, dann...wusch... 
die Kugel vor'n Kopf," 
Greift Lothar nun zur Kugel oder 
nicht? 

Beste Grüße 
Siegfried Schmidtke 
Kaesenstr, 28 
5000 Köln 1 

(Manchmal bin ich so wütend, da 
vergesse ich mich selbst! Lothar 
Sandfort). 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vor einigen Tagen laß ich durch 
Zufall etwas über Ihre Zeitung 
und Ihre Interessen. Ich glaube, 
daß auch der Einsatz von Zivil- 
dientleistenden beim Erreichen 
Ihrer Ziele von großer Bedeutung 
ist. Da meine Erfahrungen und 
derzeitige Beschäftigung eben- 
falls in diesem Bereich liegen, 

und mir dort schwerwiegende 
Mißstände begegneten, möchte 
ich Sie hier bitten, mir dabei be- 
hilflich zu sein, solche Dinge an 
eine breite Öffentlichkeit zu 
tragen. Dazu habe ich den nach- 
folgenden Bericht zusammenge- 
stellt: 

HEIDELBERGER 
"LUXUSMODELL" 

Seit dem 1.1.82 arbeite ich als 
Zivildienstleistender im Rahmen 
des "Heidelberger Modells" bei 
Herrn G. und dessen Familie. 
Herr G. wurde 1974 durch einen 
Unfall querschnittgelähmt. Die 
Lähmung ist so schwer, daß er 
seitdem völlig auf fremde Hilfe 
und Pflege angewiesen ist. Zum 
damaligen Zeitpunkt verheiratet, 
Vater von drei Kindern im Alter 
von 7, 10 und 14 Jahren, über- 
nahm seine Frau die Pflege. 

Aufgrund eines Antrages wurde 
ihr erst 1979 - also 5 Jahre nach 
dem Unfall - die Pflege zum Teil 
durch einen 8-Stundentag eines 
ZDL's abgenommen. Zu dieser 
Zeit entstand auch das sogen. 
"Heidelberger Modell". Dabei 
werden einem Behinderten, der 
eine alles umfassende Pflege be- 
nötigt, zwei ZDL zur Verfügung 
gestellt, die im Wochenwechsel 
jeweils eine Woche rund um die 
Uhr die Pflege übernehmen. So 
soll eine gewisse Mobilität und 
Selbständigkeit, sowie eine Fami- 
lien- oder Angehörigenentlastung 
erreicht werden. 

Für Herrn G. und seine Familie 
ist also dieses sogen. "Heidelber- 
ger Modell" von größerer Bedeu- 
tung: Größer, als man sich vor- 
stellen kann. Ein fantastisches, 
wünschenswertes und sehr sozia- 
les Projekt. Da der Bund aber 
die Planung und Organisation ei- 
nes solchen Einsatzes von ZDL 
nicht finanziert, im Gegensatz 
zum Einsatz von Wehrdienstlei- 
stenden, bleibt dies sozialen Ein- 
richtungen, beziehungsweise 
mehr oder weniger privaten Ein- 
richtungen überlassen. Dadurch 
entstehen dem Behinderten, der 
eine nötige Pflege durch ZDL in 
Anspruch nimm t, Kosten, d ie die 
jeweilige Dienststelle dem Behin- 
derten in Rechnung stellt. 
Nur - seit zweieinhalb Jahren 

LESERBRIEFE 

sind diese Kosten, die der Behin- 
derte für jeweils einen ZDL zu 
tragen hat, in diesem Fall bereits 
von 250 DM auf 640 DM pro 
ZDL angestiegen. Für Familie G, 
heißt das, daß sie sich, da sie fi- 
nanziell sehr schlecht gestellt ist, 
gerade so einen ZDL leisten 
kann. 
Damit ist eine wirkliche Entla- 
stung, die durch das sogen. "Hei- 
delberger Modell" erbracht wer- 
den soll, nicht gegeben. Jedoch 
abgesehen davon, ist es unfaßbar, 
daß dieser Betrag, der an die 
Dienststelle zu entrichten ist, be- 
reits den vom Bundesamt an die 
Dienststelle gezahlten Sold (ein- 
schließlich Verpflegungsgeld) für 
den ZDL schon übersteigt. Das 
aber rührt leider daher, daß sich 
der vom Behinderten zu zahlende 
Betrag wohl mehr oder weniger 
aus Pauschalen zusammensetzt. 

So wird zum Beispiel Familie G. 
200 Dm für die Miete einer 
Dienstwohnung für den ZDL in 
Rechnung gestellt, obwohl dieser 
eine solche weder besitzt noch 
benötigt. Denn Familie G. stellt 
ein völlig ausreichendes Zimmer 
zur Verfügung, für das sie dann 
noch zusätzlich zu den 200 DM, 
aufkommen muß. 

Familie G. wurden noch mehr 
solcher Beträge in Rechnung ge- 
stellt, so z.B. für einen Sozialbe- 
treuer. 

Solche Kalkulationen sind nicht 
mehr reell und gehen völlig an 
der Wirklichkeit vorbei, denn so- 
etwas hat nichts mehr mit "Indi- 
vidualbetreuung" zu tun. Gleich- 
zeitig wird dadurch weniger gut 
betuchten Behinderten eine nöti- 
ge VoMzeitpflege, sowie familiäre 
Entlastung und eine damit ver- 
bundene Selbständigkeit und 
Eingliederung in die Gesellschaft 
verwehrt. 

Unter den jetzigen Umständen 
wird dies bald nur noch einer 
kleinen "Elite" von Behinderten 
Vorbehalten bleiben, die sich sol- 
chen "Luxus" auch noch "lei- 
sten" können. 

Christoph Luley 
Bengenerstr, 37 
5481 Karweiler 

Wer weiß, was man da machen 
kann. Schreibt an Chistoph! Ko- 
pie an uns, wenn’s geht. 
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Sie nennen es Fürsorge 

Das Buch "Sie nennen es Fürsor- 
ge" ist in Eigeninitiative vom Ge- 
sundheitsladen Berlin herausgege- 
ben worden, da diese Gruppe das 
Treffen von 12 000 Betroffenen 
aus Gesundheits- und Sozialwe- 
sen beim Gesundheitstag 1981 
dokumentieren wollten, aber 
keinen Verlag fanden, der sich 
dazu bereit erklärte, eine Doku- 
mentation in dieser Größe 
herauszugeben. 

Es handelt sich um ein Buch, das 
die initativen der Gruppen aus 
der Behindertenbewegung doku- 
mentiert, die auf dem Gesund- 
heitstag zu wenig zu Wort ge- 
kommen sind. Es gibt dazu noch 
zwei Sachbücher, aus Bereichen, 
die ebenso "zu kurz gekommen 
sind" mit ihren Beiträgen am Ge- 
sundheitstag. Das Buch "Ruhe 
oder Chaos", das sich mit Tech- 
noiogie politischer Unterdrük- 
kung auseinandersetzt, sowie das 
Buch "Nachtschatten im weißen 
Land", welches Betrachtungen 
zu alten und neuen Heilsystemen 
aufstellt. 

Aber mein Ziel ist es, mich ein 
wenig auseinanderzusetzen mit 

dem Buch "Sie nennen es Fürsor- 
ge . 

Die Aufzeichnungen sind in drei 
Hauptgebiete aufgeteilt. Der 
erste Teil untersucht, wie Behin- 
derte im Dritten Reich behandelt 
oder besser mißhandelt und er- 
mordet wurden. Er schließt mit 
dem Augenzeugenbericht eines 
damaligen Bewohners der Alster- 
ctorfer Anstalten. 

Hier ein Auszug aus dem Buch 
zum Thema Zwangssterilisation 
in den Alsterdorfer Anstalten 
(und gewiß noch an einigen an- , 
deren Orten): 

"Bei einer dritten Intelligenzprü- 
fung, die ich nicht bestehen 
konnte, am 18.12.1943, ging es» 
hierbei um die Sterilisierung. Am 
20.12. sagte Otto C. zu mir: 'Du 
gehst jetzt in den Keller und ba- 
dest, aber nur halb voll Wasser in 
die Badewanne!'Aber warum ich 
baden mußte, das sagte er mir 
nicht. Otto C. und Otto B. be- 
sprachen sich gegenseitig. 
Als ich damit fertig war und in 
die Schreibstube kam, war noch 
ein Pfleger Alberts.mit im Spiel. 
Otto B. sagte zu Alberts.: 'Brin- 
gen sie diesen Jungen nach Kran- 
kenhaus Barmbeck', und da war 
es geschehen. Ohne Mutters Ge- 
nehmigung brachte man mich 
nach Krankenhaus Barmbeck. 
Damals war ich 17 Jahre alt. Am 
23.12. hatten die Ärzte mich un- 
fruchtbar gemacht. Erst wie es 
mit mir geschehen war, am 25. 
12., kam meine Mutter  
Weil die Anstalt keine Spezialge- 
räte dafür hatte, kamen die Pfleg- 
linge nach Eppendorf oder Barm- 
beck, wo sie unfruchtbar ge- 
macht wurden." 

Daß Behinderte in der Nazizeit 

 > 
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grausam gefoltert und getötet 
wurden, das ist, so hoffe ich es, 
einem großen Bevölkerungsteil 
bekannt, wenn auch nicht so 
konkret, wie es in dem Buch be- 
schrieben wird. Jedoch was mir 
an diesem ersten Teil so wichtig 
war, das ist, daß direkte Paralle- 
len gezogen werden von der Nazi- 
zeit. zur heutigen Zeit. Mir ist 
beim Lesen dieses Kapitels er- 
schreckend aufgegangen, daß die 
Zeit des Dritten Reiches nicht in 
die Vergangenheit einzuordnen 
ist, sondern in die Gegenwart 
stark hineinwirkt, und heute 
Schritte unternommen wurden 
und werden, die die Bevölkerung 
nahe an damalige Zustände wie- 
der heranführen. Es stellt sich 
die Frage, ob das Abschieben Be- 
hinderter nicht ähnlich grausam 
ist wie ihre Ermordung. 

Kindern, die ihre Schwierigkeiten 
aussprechen. Dazu stellen sich 
Selbsthüfegruppen Anfallskran- 
ker und ebenso Mitarbeitergrup- 
pen der Alsterdorfer Anstalten 
dar, die gegen diese Einrichtung 
kämpfen und dadurch schon 
mehrere Entlassungen aufgrund 
ihrer Tätigkeit erlebten. Aus 
rein politischer Sicht widmet sich 
Rainer Nathrow der Situation in 
Anstalten. 

Zu diesem Teil des Buches muß 
ich sagen, daß ich besonders am 
Anfang Schwierigkeiten mit der 
Sprachverwendung hatte. Es 
werden viele Fremdwörter aus 
dem medizinischen Bereich ver- 
wendet, die mir unbekannt wa- 
ren, und nach einiger Zeit ver- 
ging mir die Lust, ständig im hin- 
teren Teil des Buches nach den 
Erklärungen dieser Fremdwörter 
zu suchen. Mir war in diesen Dar- 
stellungen die Schreibweise zu 
fachspezifisch. Mediziner und 
Krankengymnasten haben es da 
wohl einfacher, die Dokumenta- 
tion zu verstehen. taXu 

r. BrivV;; 

Im dritten Teil des Buches stellen 
sich die Krüppelgruppen mit 
ihren verschiedenen Anliegen dar 
und begründen die Forderung, 
unter sich zu bleiben. Darin ent- 
halten ist ein Bereich, in dem 
Frauen der Krüppelgruppen sich 
zu ihrer Einstellung äußern, mit 
anschließenden Briefen, die als 
Reflektion auf diese Veranstal- 
tung beim Gesundheitstag ge- 
schrieben wurden. Ebenso findet 
der Leser Aufzeichnungen einer 
Diskussion der Behindertengrup- 
pen um den Krüppelstandpunkt. 
Das Kapitel endet mit Tagebuch- 
aufzeichnungen einer Frau aus 
der Krüppetbewegung und einem 
Nachwort, daß einen Aufruf zum 
Widerstand beinhaltet (Christa 
Schlett). 

Insgesamt bin ich sehr angetan 
von dem Buch, da ich daraus sehr 
viel für mich neue Informationen 
erhalten konnte, und der Doku- 
mentationsstil es mir möglich 
macht, die stattgefundenen Ver- 
anstaltungen so nachzu vollzie- 

i sidi 
1 ligen per 

[viotiwy ,, vuixem 1 

elf- 
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Darum wendet sich der zweite 
Teil des Buchs gegen die defekt- 
orientierte Therapierisierung 
und Aussonderung von Krüppeln. 
Dabei werden neue Ideen und 
Ansätze von den Personen oder 
Gruppen, die sie erdacht haben, 
dargestellt. So ist z.B. einiges zu 
erfahren über die Forderung der 
Normalität und Gesundheit in 
der Rehabilitation in Italien, 
über die Adreano Milani-Compa- 
retti und Ludwig 0. Roser be- 
richten, sowie über neue Ansätze 
in der Krankengymnastik von der 
Berlinerin Monika Aly. Ebenso 
erfährt der Leser etwas über Ge- 
danken der Deinstitutionalisie- 
rung in Dänemark von Henning 
Sletved. 

Mit eingeschlossen sind Berichte 
von Müttern mit behinderten 

Freilich saht ihr 
Hilfe an manchem Ort 
Mancherlei Art, erzeugt durch den Zustand 
Der noch nicht zu entbehrenden Gewalt 
Dennoch raterr wir euch der 
grausamen Wirklichkeit 
Grausamer zu begegnen und 
Mit dem Zustand, der den Anspruch erzeugt 
Aufzugeben den Anspruch. 
Also nicht zu rechnen mit Hilfe: 

Um Hilfe zu verweigern, ist Gewalt nötig 
Um HMfe zu erlangen, ist auch Gewalt nötig. 
Solange Gewalt herrscht, kann Hilfe 
verweigert werden. 
Wenn keine Gewalt mehr herrscht, ist 
keine Hilfe mehr nötig. 
Also sollt ihr nicht Hilfe verlangen 
sondern die Gewalt abschaffen. 
Hilfe und Gewalt geben ein Ganzes 
Und das Ganze muß verändert werden. 

lAus einer Auseinandersetzung mit der Helfer- 
rolle von einem Mitglied der Krüppelgruppe. 
Ursprünglich: Asmus Petersen - Ventil 
"Nichts gegen Krüppel", in Transatlantik 
1981, S. 93 

1*r*- 
hen, als wäre ich dabei gewesen, 
ich habe selten ein Buch aus der 
"Behindertenliteratur" gelesen, 
das so viele Anregungen auf ein- 
mal bietet. 
Wer Interesse an diesem Buch 
hat, sollte sich jedoch viel Zeit 
zum Lesen nehmen, da jeder 
Beitrag des Buches so viel Infor- 
mationen zum Nachdenken ent- 
hält, daß er erstmal verarbeitet 
werden muß. 

Nach dieser Buchbesprechung 
haben wir Beiträge aus der Doku- 
mentation als Leseprobe abge- 
druckt. Auch die Illustration auf 
der Seite 27 stammt aus dem 
Buch. 

Der Preis des Buches beträgt 
19,80 DM. Die Herausgeber 
haben sich die Mühe gemacht im 
Buch genau aufzuschlüsseln, wie 
sich dieser Betrag zusammen- 
setzt. Verlag: 
VERLAGSGESELLSCHAFT 
GESUNDHEIT mbH' 
Gneisenaustraße 2 (Mehringhof), 
1000 Berlin 61 
ISBN 3 922866 12 3 ^ 
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